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D e r dem Keichstage vorgelegte Entwurf eines Börsen­
gesetzes, dessen Vorschläge über die früher veröffentlichten 
in einigen wesentlichen Punkten hinausgehen, wird in Nach­
stehendem vollständig abgedruckt und möglichst leidenschafts­
los beleuchtet.

I. A llg e m e in e  Bestim m ungen über die Börsen und 
deren Organe.

§ i. Die Errichtung einer Börse bedarf der Genehmigung der 
Landesregierung. Diese ist befugt, die Aufhebung be­
stehender Börsen anzuordnen.

In dem Sinne, in dem das Wort „Börse“ hier gebraucht 
w ird , bezeichnet es einen Verein von Kaufleuten zu für den 
Grofshandel eines Orfe^^nieinnützigen Zwecken und die Ge- 
sammtheit der Einrifehtu-^gga,' ‘ die der Verein sich zu diesen 
Zwecken geschaffen hat und unterhält. Die Errichtung eines 
solchen Vereins ist kein W illkürakt, sondern naturnothwendig 
bedingt durch das Bedürfnifs eines weiten, meistens weit über 
die Landesgrenzen hinausreichenden Kreises von Produzenten 
und Konsumenten, einen für den Absatz ihrer Erzeugnisse 
und den Einkauf ihrer Verbrauchsgegenstände günstig be- 
legenen Markt zu finden, — ein Bedürfnifs, welches m it dem 
der Kaufleute an diesem Markte, ihm die für den inter­
nationalen Austausch von Erzeugnissen des ln--und Auslandes 
zweckmäfsigsten Einrichtungen zu geben, völlig solidarisch 
ist. Zu beurtheilen, wie diese Einrichtungen am besten zu 
treffen sind, und ob das Bedürfnifs überhaupt vorliegt, ist
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niemand besser im Stande und daher niemand mehr berufen 
als die ortsansässigen Kaufleute, die ihre Mühe, Intelligenz 
und ihre M ittel umsonst aufgewendet haben würden, wenn die 
Aufwendung nicht einem Bedürfnifs weiterer Kreise entspräche.

Wenn in Preufsen nach geltendem Recht die Prüfung der 
Frage, ob die Voraussetzungen für Errichtung einer Börse 
vorliegen, in letzter Instanz der Verwaltung des Handels­
ministeriums zusteht, so ist die andere Frage, ob diese Ver­
waltung dabei immer von richtigen Gesichtspunkten ausgehen 
wird, praktisch so lange ohne Bedeutung, wie nicht etwa 
Orte, an denen nicht schon seit Väterzeiten Börsen bestehen, 
sich zu wichtigen Handelsmittelpunkten entwickeln. Praktisch 
ebenso gleichgültig wäre es daher, wenn jene Zuständigkeit 
von dem Ressort des Handelsministeriums an das des Staats­
ministeriums überginge. Sobald aber neues Recht geschaffen 
werden soll, ist zu verlangen, dafs es auf richtigen Grund­
sätzen beruhe, und die Unrichtigkeit des Grundsatzes, dafs 
eine Börse nur m it landespolizeilicher Genehmigung errichtet 
werden dürfe, ergibt sich unabweisbar aus dem oben Dar­
gelegten. Dieser Grundsatz könnte aber unter Umständen 
von grofser praktischer Bedeutung werden, wenn daraus dem 
Vorschläge des Gesetzentwurfs gemäfs die an sich logische 
Folgerung gezogen würde, bei Schaffung neuen Rechts müsse 
der Landespolizei nun auch die ih r jetzt nicht zustehende Be- 
fugnifs zur Aufhebung von Börsen gesetzlich beigelegt werden. 
Es liegt auf der Hand, dafs eine solche Blancovollmacht nicht 
gefordert worden wäre, wenn keine der mafsgebenden Landes­
regierungen m it der Möglichkeit rechnete, davon Gebrauch 
zu machen. Würde diese Vollmacht ertheilt, so darf als aus­
gemacht betrachtet werden, dafs sie, sofern es nach dem 
Sinne der Agrarpartei ginge, in Preufsen nicht ein todter 
Buchstabe bleiben würde, und wenn diese Partei etwa die 
Aufhebung der Berliner Produktenbörse und deren Ersetzung 
durch eine von der L a n d w irth s c h a fts k a m m e r errichtete 
und verwaltete forderte, läge die Zurückweisung dieser For­
derung bei heutigem Stande der Dinge, wenn in dem Willen,



schwerlich in der Macht der preußischen Staatsregierung-, 
abgesehen davon, dafs eine Befugniis von so unübersehbarer 
Tragweite nicht nur der gegenwärtigen, sondern jeder künftigen 
Regierung beigelegt worden wäre. Der Handelsstand hat mithin 
alle Ursache, der Aufnahme des vorgeschlagenen § 1 Abs. 1 
in das Gesetz m it möglichstem Nachdruck zu widersprechen.

Die Landesregierungen üben die Aufsicht über die 
Börsen aus. Sie können die unmittelbare Aufsicht den 
Handelsorganen (Handelskammern, kaufmännischen Korpo­
rationen) übertragen.

Es hinge demnach von dem Belieben der Landesregie­
rungen ab, die unmittelbare Aufsicht auch anderen Organen 
als denen des Handels zu übertragen. Wo aber die Landes­
regierung schon das Aufsichtsrecht über kaufmännische Kor­
porationen und Handelskammern hat, darf gefordert werden, 
dafs die Aufsicht über eine Börse, welche gemeinsame An­
gelegenheit der Mitglieder einer Korporation oder der Wähler 
einer Handelskammer ist, ipso jure dem Korporationsvorstande 
oder der Handelskammer zustelit. Sofern eine Börse aus- 
schliefslich dem Bedürfnils einzelner Geschäftszweige dient, 
miifste analoger Weise dem von den daran Betheiligten be­
stellten Vorstände die Aufsicht zustehen, und die Landes­
regierung nur darauf zu sehen haben, dals der Vorstand sie 
pflichtmäfsig führt.

Der Aufsicht der Landesregierungen und der mit der 
unmittelbaren Aufsicht betrauten Handelsorgane unterliegen 
auch die auf den Börsenverkehr bezüglichen Einrichtungen 
der Ktindigungsbüreaus, Liquidationskassen, Liquidations­
vereine und ähnlicher Anstalten.

Hier wäre dem Vorstehenden entsprechend zu bestimmen, 
dafs die Zuständigkeit zur Beaufsichtigung einer Börse das 
Recht zur Beaufsichtigung m it derselben verfassungsmäßig 
verbundener Einrichtungen einschlielst.

§ 2. Bei jeder Börse ist als Organ der Landesregierung ein 
Staatskommissar zu bestellen. Ihm liegt die Beachtung der 
Vorgänge an der Börse ob, sowie die Berichterstattung über 
hervorgetretene Mängel und über die Mittel zu ihrer Ab­
stellung.
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M it Zustimmung des Bundesraths kann für einzelne 
Börsen die Thätigkeit des Staatskommissars auf die M it­
wirkung bei dem ehrengerichtlichen Verfahren beschränkt 
oder, sofern es sich um kleine Börsen handelt, von der Be­
stellung eines Staatskommissars abgesehen werden.

Es ist unklar, in welchem Kompetenzverhältnifs der Staats- 
kommissar zu den m it der Aufsicht über die Börsen betrauten 
Korporationsvorständen und Handelskammern stehen soll.

Ferner fragt sich, aus welchen Thatsachen gefolgert 
wird, dafs die Wirksamkeit derjenigen Stellen, deren Sache 
jetzt die Beobachtung und Beseitigung von Mängeln an den 
Börsen ist, der Ergänzung oder Ersetzung bedürfe.

Unter allen Umständen kann das Am t des Staatskom- 
missars, wie es in der Vorlage definirt ist und von dem handel­
treibenden Publikum aufgefafst werden würde, für Männer, 
die sich selbst achten und auf Achtung Anspruch machen, 
kein begehrenswertlies sein.

§ 3. Zur Begutachtung über die durch dieses Gesetz der Be- 
schlufsfassung des Bundesraths überwiesenen Angelegenheiten 
ist als Sachverständigenorgan ein Börsenausschufs zu bilden. 
Er besteht aus mindestens 30 Mitgliedern, welche vom 
Bundesrath in der Regel auf je drei Jahre gewählt werden. 
Eine erneute Wahl ist zulässig. Die Wahl von zwei Dritteln 
der Mitglieder erfolgt auf Vorschlag der Organe der deutschen 
Börsen. Darüber, in welcher Anzahl diese Mitglieder von 
den einzelnen Börsen vorzuschlagen sind, bestimmt der 
Bundesrath.

Die Geschäftsordnung für den Ausschufs wird nach 
Anhörung desselben von dem Bundesrath erlassen; der 
letztere setzt auch die den Ausschufsmitgliedern zu ge­
währenden Tagegelder und Reisekosten fest.

Vor der Beschlufsfassung über alle durch das Gesetz 
der Anordnung des Bundesraths anheimgestellten Angelegen­
heiten, «mit einer einzigen Ausnahme, soll er das Gutachten 
eines sachverständigen Beiraths einholen. Diese Ausnahme 
betrifft gerade das Wichtigste, die Zusammensetzung des Bei- 
rathes selbst, für die das eigene Sachverstäudnifs des Bundes­
raths allein maisgebend ist. E r ernennt nicht nur von vorn­
herein aus beliebigen Berufskreisen ein Dritte l der Mitglieder, 
sondern bestimmt auch, von welchen Börsen die übrigen und
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in welcher Zahl dieselben von jeder dieser Börsen gewählt 
werden sollen. Damit nicht genug, behält er sich die Be­
stätigung oder Zurückweisung der Gewählten vor. Es steht 
somit thatsächlich in seinem Belieben, den Ausschufs nach 
dem Vorbilde und als permanente Fortsetzung der Börsen- 
enquete-Kommission so zusammenzuwürfeln, dafs er voraus­
sichtlich immer denjenigen Rath ertheilen wird, den der 
Bundesrath zu hören wünscht. Der Gesetzentwurf bed a rf zu 
seinen Zwecken eben dieses Börsenausschusses; ein w i r k ­
lic h e r  Börsenausschuls, nur aus Kaufleuten bestehend, von 
den Börsen frei gewählt, und nach dem Verliältnifs ihrer Be­
deutung zusammengesetzt, wäre dazu nicht brauchbar. — In 
die sonderbarste Lage kommt eine Börse, deren Vorschlag 
eines Ausschufsmitgliedes zurückgewiesen wird. Sie hat den 
Geeignetsten erwählt, mufs also entweder einen minder Geeig­
neten wählen, auf die Gefahr hin, dafs auch dieser nicht die 
Bestätigung erhält, oder — was sie meistens vorziehen wird 
— überhaupt auf die Wahl verzichten. Geeignete Persönlich­
keiten zu bestimmen, sich vorschlagen zu lassen, wird recht 
schwer halten. Vielbeschäftigte Kaufleute werden sich zu 
den erforderten Zeitopfern ohnehin nicht gern verpflichten. 
Den Wenigsten wird es aber anstehen, sich noch dazu einer 
möglichen Ablehnung auszusetzen.

Den Werth der Zeit für Kaufleute iguorirt der Gesetz­
entwurf durchweg.

§ 4. Für jede Börse ist eine Börsenordnung zu erlassen.
Die Genehmigung derselben erfolgt durch die Landes­

regierung. Diese kann die Aufnahme bestimmter Vorschriften 
in die Börsenordnung anordnen.

In  § § 5 - 7  soll verordnet werden, über welche Dinge die 
Börsenordnung Bestimmungen treffen mufs und daif. Man 
wird ohne Weiteres zugeben, dafs der Landesregierung das 
Recht zustelien mufs, sich zu überzeugen, ob die Börsenordnung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht; wenn dies der Fall 
ist, sollte die Genehmigung nicht versagt werden dürfen Der 
letzte Satz des § 4, der sich in den vorher durch die Zei-
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timgen veröffentlichten Vorschlägen noch nicht befand, stellt 
nun aber die Erlassung der Börsenordnungen, aulserlialb 
der gesetzlichen Erfordernisse, in die W illkü r der Landes­
regierung. Was dies bedeutet, erhellt aus den Vorschlägen 
der Enquete-Kommission, unter andern aus dem, die Zulassung 
zum Börsenbesuch von der Bürgschaft dreier Gewährsmänner, 
unter Umständen sogar von der Bestellung einer Realkaution 
seitens derselben, abhängig zu machen.

§ 5. Die Börsenordnung mufs Bestimmungen treffen:
1. über die Börsenleitung und ihre Organe;
2. über die Geschäftszweige, für welche die Börsenein­

richtungen bestimmt sind;
3. über die Voraussetzungen der Zulassung zum Besuch 

der Börse;
4. darüber, in welcher Weise die Preise und Kurse zu 

notiren sind.
Hier wäre ad 3 hinzuzufügen: „und zur Benutzung der 

Börseneinrichtungen “.

§ 6. Die Börsenordnung kann für andere als die nach § 5 Ziffer 2 
zu bezeichnenden Geschäftszweige, sofern dies nicht mit be­
sonderen- Bestimmungen dieses Gesetzes (§§ 31, 39, 47, 48) 
im Widerspruche steht, die Benutzung von Börsenein­
richtungen zulassen. Ein Anspruch auf die Benutzung er­
wächst in diesem Falle für die Betheiligten nicht.

Hier bleibt nur die Prüfung der angeführten Paragraphen 
vorzubehalten.

§ 7. Vom Börsenbesuch sind ausgeschlossen:
1. Personen weiblichen Geschlechts;
2. Personen, welche sich nicht im Besitze der bürger­

lichen Ehrenrechte befinden;
3. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in 

der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind;
4. Personen, welche wegen betrüglichen Bankerutts rechts­

kräftig verurtheilt sind;
5. Personen, welche wegen einfachen Bankerutts rechts­

kräftig verurtheilt sind;
6. Personen, welche sich im Zustande der Zahlungsun­

fähigkeit befinden;
7. Personen, gegen welche durch rechtskräftige oder für 

sofort wirksam erklärte ehrengerichtliche Entscheidung 
auf Ausschliefsung von dem Besuche einer Börse er­
kannt ist.

Die Zulassung oder Wiederzulassung zum Börsenbesuche 
kann in den Fällen unter 2 und 3 nicht vor der Beseitigung 
des Ausschliefsungsgrundes, in dem Falle unter 5 nichtb vor
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Ablauf von sechs Monaten, nachdem die Strafe verbtifst, 
verjährt oder erlassen ist, erfolgen; sie darf in dem letzteren 
Falle und ebenso in dem Falle unter 6 nur stattfinden, wenn 
der Börsenvorstand den Nachweis für geführt erachtet, dafs 
die Schuldverhältnisse sämmtlichen Gläubigern gegenüber 
durch Zahlung, Erlafs oder Stundung geregelt sind. Einer 
Person, welche im Wiederholungsfälle in Zahlungsunfähigkeit 
oder in Konkurs gerathen ist, mufs die Zulassung oder 
Wiederzulassung mindestens für die Dauer eines Jahres ver­
weigert werden. In dem Falle unter 4 ist der Ausschlufs ein 
dauernder.

Bestimmungen über die Rechtsfolgen des Bankerott« ge­
hören in die Konkursordnung.

Wiederholte Zahlungsunfähigkeit kann ohne Verschulden 
des davon Betroffenen eintreten und darf dann die Verlänge­
rung der Ausschliefsung nicht nach sich ziehen; solche mufs 
mithin von einem Beschluis des Börsenvorstandes abhängig 
gemacht werden.

Aus diesen Erwägungen und behufs besserer logischer 
Anordnung des § 7 empfiehlt sich an Stelle der Sätze 2—7 
und des nächsten Absatzes folgende Fassung:

„Personen, denen das Recht zum Börsenbesuch nicht 
schon durch rechtskräftiges straf- oder ehrengerichtliches 
Urtheil dauernd oder zeitweilig aberkannt ist, sind vom 
Börsenbesuch ausgeschlossen, wenn sie entweder nicht im 
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte, oder durch gerichtliche 
Anordnung in der Verfügung über ih r Vermögen beschränkt 
sind, oder ihre Zahlungen eingestellt und seitdem dem Börsen- 
vorstande nicht nachgewiesen haben, dafs ihre Schuldverhält­
nisse sämmtlichen Gläubigern gegenüber durch Zahlung, E r­
lafs oder Stundung geregelt sind. Ueber diese Zeit hinaus 
darf bei wiederholter Zahlungseinstellung die Ausschliefsung 
vom Börsenbesuch durch Beschlufs des Börsenvorstandes um 
ein Jahr verlängert werden.“

Die Börsenordnungen können weitere Ausschliefsungs- 
grtinde festsetzen.

Jedenfalls empfiehlt es sich, zu verordnen: „A u f Antrag 
der Börsenorgane dürfen die Landesregierungen weitere Aus- 
schliefsu n gsgründe genehmigen. “
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Auf Antrag der Börsenorgane kann die Landesregierung 
m besonderen Fällen Ausnahmen von den Vorschriften über 
die Ausschliefsung vom Börsenbesuche zulassen.

§ 8- D ie Börsenaufsichtsbehörde ist befugt, zur Aufrechthaltung 
der Ordnung und für den Geschäftsverkehr an der Börse 
Anordnungen zu erlassen.

Die Handhabung der Ordnung in den Börsenräumen 
hegt dem Börsenvorstande ob. Er ist befugt, Personen, 
welche die Ordnung oder den Geschäftsverkehr an der Börse 
stören, sofort aus den Börsenräumen zu entfernen und mit 
zeitweiliger Ausschliefsung von der Börse oder mit Geldstrafe 
zu bestrafen. Das Höchstmafs beider Strafen wird durch die 
Börsenordnung festgesetzt. Die Ausschliefsung von der Börse 
kann mit Genehmigung der Börsenaufsichtsbehörde durch An­
schlag in der Börse bekannt gemacht werden.

Gegen die Verhängung der Strafen findet innerhalb 
einer durch die Börsenordnung festzusetzenden Frist die Be­
schwerde an die Börsenaufsichtsbehörde statt.

Finden sich an der Börse Personen zu Zwecken ein, 
welche mit der Ordnung oder dem Geschäftsverkehr an der­
selben unvereinbar sind, so ist ihnen der Zutritt zu unter­
sagen.

§ 9. An jeder Börse wird ein Ehrengericht gebildet. Es be­
steht, wenn die unmittelbare Aufsicht über die Börse einem 
Handelsorgane (§ 1 Absatz 2 ) übertragen ist, aus der Ge- 
sammtheit oder einem Ausschüsse dieses Aufsichtsorgans, 
anderenfalls aus Mitgliedern, welche von den Börsenbesuchern 
oder den Börsenorganen gewählt werden. Die näheren Be­
stimmungen über die Zusammensetzung des Ehrengerichts 
werden von der Landesregierung erlassen.

Verständig organisirte Ehrengerichte würden dem Handels­
stande unter allen Umständen willkommen sein, ganz be­
sonders aber, falls diejenigen Bestimmungen der Vorlage, 
welche gewissen Kategorieen kaufmännischer Verträge den 
ihnen gebührenden Schutz des bürgerlichen Rechts unter Um­
ständen entziehen wollen, zum Gesetz werden sollten.

Gegen § 9 ist nur zu erinnern, dafs zur Vermeidung von 
Milsverständnissen ausdrücklich gesagt werden müfste, ein 
Ausschufs der Aufsichtsbehörde, falls ein solcher als Ehren­
gericht bestellt werde, sei von dieser Aufsichtsbehörde selbst 
zu wählen.

10. Das Ehrengericht zieht zur Verantwortung Börsenbesucher, 
welche im Zusammenhänge mit ihrer Thätigkeit an der Börse
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sich eine unehrenhafte Handlung haben zu Schulden kommen 
lassen.

Ob die vor das Ehrengericht zu stellende Person sich eine 
unehrenhafte Handlung hat zai Schulden kommen lassen, soll 
durch das Verfahren erst ermittelt werden; das Ehrengericht 
zieht zur Verantwortung Personen, welche unehrenhafter Hand­
lungen a n g e sch u ld ig t werden.

Unbedingt muls gefordert werden, dafs die Zuständigkeit 
des Ehrengerichts sich nicht auf Börsenbesucher beschränkt, 
sondern auf alle Personen erstreckt, welche angeschuldigt 
werden, zum Nachtheil von Mitgliedern einer Börse oder im 
Zusammenhänge m it dem Abschlufs von Geschäften auf Giund 
von Handelsgebräuchen dieser Börse unehrenhaft gehandelt 
zu haben. Wie der auswärtige Kommittent den Kommissionär, 
mute auch der Kommissionär den auswärtigen Kommittenten 
vor das Ehrengrricht laden dürfen. Sofern Personen aus 
anderen Berufskreisen Handel treiben, dürfen sie von dem 
Kaufmann die Beobachtung der kaufmännischen Pflicht, Treu 
und Glauben zu halten, verlangen und müssen sie auch ihrer­
seits erfüllen.

s n .  Von der Einleitung oder Ablehnung eines ehrengerichtlichen 
Verfahrens ist der Staatskommissar (§ 2) zu unterrichten. Er 
kann die Einleitung eines ehrengerichtlichen Verfahrens ver­
langen. Diesem Verlangen sowie allen von dem Kommissar 
gestellten Beweisanträgen mufs stattgegeben werden. ei 
Kommissar hat das Recht, allen Verhandlungen beizuwohnen 
und die ihm geeignet erscheinenden Anträge, sowie tragen 
an den Beschuldigten, die Zeugen und Sachverständigen zu 
stellen.

Der Staatskommissar könnte ein ehrengerichtliches Ver­
fahren nicht auf Grund von Hörensagen oder anonymen An­
zeigen beantragen, sondern es mülste ihm eine von tinei bc 
stimmten Person vertretene und glaubhaft gemachte Beschwerde 
vorliegen. E r wäre also nur der Offizialanwalt des Be­
schwerdeführers, als solcher aber überflüssig, da die Be­
schwerde m it gleicher W irkung unmittelbar bei dem Ehren­
gericht angebracht werden und das Gericht auf die persön­
liche Vernehmung des Beschwerdeführers keinesfalls verzichten
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konnte. Der letztere m üfste sogar unmittelbar an das Ge­
richt gehen, wenn der Staatskommissar die Beschwerde für 
unbegründet hielte. Wäre das Gericht dann anderer Ansicht, 
so käme der Staatskommissar in die Lage, als Verte id iger 
d°s_ Beschuldigten auftreten zu müssen. Unverkennbar ent- 
spiingen die betreffenden Voi’schläge wie der spätere in § 17 der 
Voraussetzung, dafs über die Frage, ob eine bestimmte Handlung 
ehrenhaft sei, die sicli selbst überlassenen Ehrengerichte nicht 
immer im  Sinne der jeweiligen Machthaber urtheilen würden. 
Für eine pädagogische Thätigkeit der Staatskommissare in 
dieser Beziehung würden die Ehrengerichte indessen wenig 
empfänglich sein.

Keinesfalls darf zugegeben werden, dafs das ehrengericht­
liche Verfahren auf den Antrag des Staatskommissars eröffnet 
werden m ufs, und ebensowenig, dafs die Beweisanträge des 
Staatskommissars anders behandelt werden müssen, als die­
jenigen des Angeschuldigten. Das Ehrengericht mufs nach 
allen Seiten zur Ablehnung von Beweisanträgen, die nach 
seinem Ermessen nicht zur Sache gehören, befugt sein. Gleiches 
g ilt von den an die Zeugen etc. zu stellenden Fragen.

8 I2' ^ Ur Vorbereitung der Haüptverhandlung kann das Ehren­
gericht einem Mitgliede die Führung einer Voruntersuchung 
übertragen In der Voruntersuchung wird der Beschuldigte 
unter M itte ilung  der Beschuldigungspunkte vorgeladen und 
gehört61 erSCleint’ mit semen Erklärungen und Anträgen

Zeugen und Sachverständige dürfen nur unbeeidigt ver­
nommen werden. b

§ i 3- M it Zustimmung des Staatskommissars kann das Ehrengericht 
das Verfahren einstellen, anderenfalls ist die Hauptverhand- 
lung anzuberaumen. 1

Wenn das Ehrengericht schon aus dem Ergebnils der 
Voruntersuchung die Ueberzeugung gewonnen hat, dafs die 
Beschuldigung hinfällig war, ist die Eröffnung des Haupt­
verfahrens vexatorisch.

§ 14. Die Hauptverhandlung vor dem Ehrengerichte findet statt 
auch wenn der Beschuldigte nicht erschienen ist. Sie ist 
mcht öffentlich. Das Ehrengericht kann die Oeffentlichkeit 
dei Verhandlung anordnen. Die Anordnung mufs erfolgen
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falls der Staatskommissar oder der Beschuldigte es beantragt, 
sofern nicht die Voraussetzungen des § 173 des Gerichtsver­
fassungsgesetzes vorliegen.

U nbed ingte  O e ffe n tlic h k e it der Verhandlung, mit allei­
niger Ausnahme der in § 173 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
gedachten Fälle, ist eins der unerläfsliclisten Erfordernisse 
für die erspriefsliche Wirksamkeit der Ehrengerichte. Es ist 
dann gleichgültig, ob der Staatskommissar oder Mitglieder des 
Gerichts dem Beschuldigten wohl- oder übelwollen.

Der Beschuldigte ist befugt, sich des Beistandes eines 
Vertheidigers zu bedienen.

Das Ehrengericht ist berechtigt, Zeugen und Sachver­
ständige vorzuladen und eidlich zu vernehmen.

§ 15. Die Strafen bestehen in Verweis sowie in zeitweiliger oder 
dauernder Ausschliefsung von der Börse.

Ergiebt sich, dafs keine unehrenhafte Handlung, sondern 
nur eine Störung der Ordnung oder des Geschäftsverkehrs 
an der Börse vorliegt, so kann die Bestrafung gemäfs § 8 
Absatz 2 durch das Ehrengericht stattfinden.

Das Ehrengericht hätte sich dann vielmehr für inkompetent 
zu erklären, da die Ahndung von Störungen der Ordnung oder 
des Geschäftsverkehrs dem Börsenvorstande zusteht.

§ 16. Die Entscheidung wird in der Sitzung, in welcher die münd­
liche Verhandlung geschlossen wird, unter Angabe der Gründe 
verkündet oder spätestens mit Ablauf einer Woche nach dem 
Schlüsse der Verhandlung dem Staatskommissar und dem 
Beschuldigten in einer mit Gründen versehenen Ausfertigung 
zugestellt.

Dem nicht erschienenen Beschuldigten ist auch die 
verkündete Entscheidung zuzustellen.

Das Ehrengericht kann in der Entscheidung anordnen, 
dafs und auf welche Weise sie öffentlich bekannt zu 
machen ist.

Zur Verhütung von Parteilichkeiten der Berichterstatter 
für die Prefsorgane mufs die Entscheidung von amtswegen 
bekanntgemacht werden.

Das Ehrengericht kann, wenn auf zeitweilige oder 
dauernde Ausschliefsung von der Börse erkannt ist, anordnen, 
dafs die Wirkung der Entscheidung sofort eintrete.

Dies wäre jedenfalls nur zulässig, wenn die Berufung 
gegen Entscheidungen der Ehrengerichte in Wegfall käme.
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§ r7- Gegen die Entscheidung des Ehrengerichts steht sowohl 
dem Staatskommissar als dem Beschuldigten die Berufung 
an die periodisch zu bildende Berufungskammer offen.

Die Berufungskammer besteht aus einem Vorsitzenden 
und sechs Beisitzern. Der Vorsitzende wird von dem Bundes­
rath bestimmt. Die Beisitzer werden von dem Börsenaus- 
schusse aus seinen auf Vorschlag der Börsenorgane berufenen 
Mitgliedern gewählt; von den Beisitzern dürfen nicht mehr 
als zwei derselben Börse angehören.

Für den Vorsitzenden und die Beisitzer werden in 
gleicher Weise Stellvertreter bestellt.

In einer Spruchsitzung dürfen nicht mehr als zwei Bei­
sitzer mitwirken, welche derselben Börse angehören.

Die Annahme dieses § 17 würde die Verkehrung einer 
an sich wohlthätigen Einrichtung in das Gegentheil einer 
solchen vollenden. Selbst bei völlig verbürgter Unabhän­
gigkeit der Berufungsinstanz wäre für den zu Unrecht 
Beschuldigten, den voraussichtlich die erste Instanz stets 
freisprechen würde, schon die durch die Berufung bedingte 
Verzögerung der Entscheidung ein schwerer Nachtheil. Die 
vorgesehene Berufungsinstanz ist aber nicht etwa unabhängiger 
als die erste Instanz oder mindestens ebenso unabhängig, 
sondern besteht, unter einem noch speziell vom Bundesrath 
ernannten Dirigenten, aus Mitgliedern eines Kollegiums, dessen 
sämmtliche Mitglieder vom Bundesrath auf Zeit ernannt werden. 
Die Entscheidungen der Berufungsinstanz werden daher, wo 
die Auffassung des Handelsstandes in Beziehung auf die Ehr­
widrigkeit einer bestimmten Handlung von derjenigen mafs- 
gebender Regierungskreise abweicht, sich nicht selten der 
letzteren anpassen. M it Rücksicht hierauf werden die von 
der Auffassung der mafsgebenden Regierungskreise unter­
richteten Staatskommissare gegen m it ih r nicht überein­
stimmende, seien es freisprechende, seien es verurtheilende 
Erkenntnisse der ersten Instanz fast regelmäfsig appelliren. 
Es ist wohl zu beachten, einerseits, dafs in den Anträgen der 
Enquete-Kommission auch Handlungen, welche nach kauf- 

.männischen Ehrbegriffen durchaus erlaubt sind, als ehren­
gerichtlich zu verfolgende aufgeführt sind, andererseits, dafs 
der vorliegende Gesetzentwurf ganze Kategorieen von Hand­
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hingen, die der kaufmännischen Ehre aufs Schärfste wider­
sprechen würden, für gesetzlich erklären will.

§ 18 Die Einlegung der Berufung geschieht zu Protokoll oder 
schriftlich bei dem Ehrengerichte, welches die anzugreifende 
Entscheidung erlassen hat.

Die Frist zur Einlegung der Berufung beträgt eine Woche.
Sie beginnt, falls die Entscheidung verkündet worden 

ist, für den Staatskommissar und den erschienenen Be­
schuldigten mit der Verkündung, im Uebrigen mit der Zu­
stellung der Entscheidung.

§19. Nach Einlegung der Berufung ist dem Staatskommissar sowie 
dem Beschuldigten, sofern es nicht bereits geschehen, die 
angefochtene Entscheidung, mit Gründen versehen, zuzustellen.

§ 20. Zur schriftlichen Rechtfertigung der Berufung steht dem­
jenigen, der sie rechtzeitig eingelegt hat, eine Frist von 
einer Woche offen. Sie beginnt mit dem Ablauf der Ein­
legungsfrist oder, wenn zu dieser Zeit die Entscheidung 
noch nicht zugestellt war, mit deren Zustellung.

§ 21. Die Berufungsschrift des Beschuldigten und die etwa ein­
gehende Rechtfertigung wird dem Staatskommissai, die 
Berufungsschrift und die Rechttertigung des Staatskommissars 
dem Beschuldigten mitgetheilt. Innerhalb einer Woche nach 
der Mittheilung kann eine Beantwortungsschrift emgereicht 
werden.

§ 22. Die Fristen zur Rechtfertigung und zur Beantwortung der 
Berufung können auf Antrag von dem Ehrengericht ver­
längert werden.

§ 23. Nach Ablauf der in den §§ 18, 20, 21 und 22 bestimmten 
Fristen werden die Akten an die Berufungskammer emge- 
sandt. Zu der Verhandlung ist der Beschuldigte vorzuladen 
und der Staatskommissar zuzuziehen.

Die nicht am Sitze der Berufungskammer angestellten 
Staatskommissare müfsten sich demnach zu den Verhandlungs­
terminen dorthin begeben. Sie sollen aber nach § 2 auf die 
Vorgänge an den Börsen, bei denen sie angestellt sind, acht­
geben, sofern sie hiervon nicht ein für allemal dispensiit sind. 
Man würde also für die Berufungskammer einen eigenen 
Oberstaatskommissar bestellen müssen.

Die Berufungskammer kann zur Aufklärung des Sach­
verhalts vorherige Beweiserhebungen veranlassen.

Auf das Verfahren vor der Berufungskammer finden die 
Vorschriften der §§ n ,  14. ^5 und 16 Anwendung.
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Die Verhandlungen in der Berufungsinstanz könnten in 
der unerträglichsten Weise verschleppt werden, wenn nicht 
etwa eine Frist bestimmt würde, nach deren Ablauf die noch 
unerledigte Berufung erloschen wäre.

§ 24. Ueber jede Vernehmung in der Voruntersuchung und über 
die Hauptverhandlung ist durch einen vereideten Protokoll­
führer ein Protokoll aufzunehmen.

§ 25. Neben der Strafe kann auf vollständigen oder theilweisen 
Ersatz der durch das Verfahren entstandenen baaren Aus­
lagen erkannt werden.

Billiger Weise wäre der fre igesprochene Beschuldigte 
für die Kosten der Verte id igung und den durch das Verfahren 
ihm verursachten Zeitverlust zu entschädigen.

§ 26. Die Gerichte sind verpflichtet, dem Ersuchen des Ehren­
gerichts sowie der Berufungskammer um Vernehmung von 
Zeugen und Sachverständigen zu entsprechen.

Das Ehrengericht mufs im Stande sein, sich über die 
Glaubwürdigkeit der Zeugen sein eigenes Urtheil zu bilden, 
sie also, wenn irgend möglich, persönlich vernehmen.

§ 27. Die mit der Aufsicht über die Börsen betrauten Organe 
sind verpflichtet, Handlungen der Börsenbesucher, welche 
zu einem ehrengerichtlichen Verfahren Anlafs geben, zur 
Kenntnifs des Staatskommissars oder, wenn ein solcher nicht 
bestellt ist, zur Kenntnifs des Ehrengerichts zu bringen.

Dieser Satz bedarf unter allen Umständen einer Aenderung. 
Man kann die Behörden nur verpflichten, Handlungen, die 
nach ih re r  A n s ic h t eine e h re n g e rich tlich e  U n te r ­
suchung erheischen, zur Kenntnifs der Staatskommissarien, 
sofern solche durch das Gesetz überhaupt bestellt werden 
sollten, andernfalls der Ehrengerichte zu bringen.

Im Uebrigen wird auf die oben in den Bemerkungen zu 
§ 10 gestellte Forderung verwiesen, dafs die Rechtsprechung 
des Ehrengerichtes nicht auf Handlungen von B örsen­
besuchern beschränkt werden dürfe.

§ 28. Eine Vereinbarung, durch welche die Betheiligten sich der 
Entscheidung eines Börsenschiedsgerichts unterwerfen, ist 
nur verbindlich, wenn jeder der Betheiligten Kaufmann oder 
für den betreffenden Geschäftszweig in das Börsenregister
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(§ 51) eingetragen ist oder wenn die Unterwerfung unter 
das Schiedsgericht nach Entstehung des Streitfalles erfolgt.

Dies ist einer von den Vorschlägen, deren Annahme einen 
wichtigen Grundsatz der Rechtspflege Umstürzen würde.

Bisher galt es als eine der obersten Aufgaben zivilisirter 
Staaten, durch ihre ordentlichen Gerichte alle bürgerlichen 
Verträge zu schützen, welche nicht, nach der Meinung des 
Gesetzgebers oder dem Ermessen des Richters, gegen die guten 
Sitten verstofsen. Gelangen die Vorschläge des Gesetzentwurfs 
zur Annahme, so gibt es hinfort im Deutschen Reich auch 
Verträge, welche die ordentlichen Gerichte unter a lle n  Um­
ständen schützen müssen, und Verträge, welche sie unter
ke inen  Umständen schützen dürfen. Zu den letzteren ge­
hören Abmachungen, durch die gewisse Käufer und Verkäufer 
sich bei Abschlufs eines Vertrages verpflichten, bei dessen 
Erfüllung entstehende Streitigkeiten schiedsrichterlich ent­
scheiden zu lassen. Der bezügliche Vorschlag ist um so un­
haltbarer, je weniger ein Fall denkbar ist, in dem eine solche 
Abmachung gegen die guten Sitten verstofsen könnte. Sie 
wird deshalb immer noch unter dem Schutz des Sittengesetzes 
oder, wo dieser nicht zureicht, der Scheu vor der öffentlichen 
Verachtung stehen.

Letzterer Schutz könnte zu möglichst vollständiger W irk­
samkeit gelangen, wenn die Zuständigkeit der Ehrengerichte 
nicht auf Börsenbesuclier beschränkt, im Fall der Beibehaltung 
der Berufungsinstanz deren Unbefangenheit verbürgt, und das
ehrengerichtliche Verfahren ein öffentliches wäre. Sonst würden 
sich aus dem Vorschläge des § 28 folgende Konsequenzen 
ergeben.

In das sogenannte Börsenregister sollen zwar nur Per­
sonen eingetragen werden, welche Börsentermingeschäfte m it 
rechtlicher Gültigkeit machen wollen; es würden sich aber 
nun auch solche Nichtkaufleute eintragen lassen müssen, die 
gar nicht daran denken, Termingeschäfte zu machen, denen 
aber daran liegt, die Fähigkeit zu erwerben, beim Abschluls 
and e re r Handelsgeschäfte sj#ff schiedsrichterlicher Entschei-

2
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düng rechtsverbindlich zu unterwerfen, und zwar weil sie 
wissen oder vermuthen, dafs man ihnen nicht aufs Wort 
glauben wird. Sie würden sonst unter ebenso günstigen Be­
dingungen wie ihre Konkurrenten Handelsgeschäfte, bei denen 
es sich um eine noch erst zu liefernde Waare handelt, über­
haupt nicht machen können; denn Meinungsverschiedenheiten 
darüber, oh. diese Waare bei der Lieferung der Verkaufsprobe 
oder der vertragsmäfsigen Bezeichnung entspricht, lassen sich 
in der Praxis des Handels gar nicht anders als auf frischer 
That durch Schiedsrichter entscheiden.

Man stelle sich vor, wie anderenfalls der Hergang sein 
würde. Jeder der beiden Kontrahenten läfst die gelieferte 
Waare durch von ihm gewählte Sachverständige besichtigen; 
bei der Vernehmung vor dem ordentlichen Richter wider­
sprechen die Sachverständigengutachten der einen Partei denen 
der anderen, und der nicht sachverständige Richter entscheidet, 
welches das glaubwürdigere ist. Bis zu seiner Entschei­
dung weifs weder Käufer noch Verkäufer, wem die Waare 
gehört. Es liegt auf der Hand, dafs beispielsweise ein Brannt­
weinbrenner, der nicht für unbedingt vertrauenswürdig gilt 
und nicht in das Börsenregister eingetragen ist, seinen Spiritus 
auf successive Lieferung an einem Börsenplätze immer wesent­
lich billiger verkaufen müfste, als ein anderer, der sich in 
einem der entgegengesetzten Fälle befindet.. Dies g ilt auch, 
wenn jener Brenner seinen Spiritus durch einen Kommissionär 
verkaufen läfst. Dieser ist Kaufmann und dem Ortsgebrauch 
unterworfen, nach welchem Meinungsverschiedenheiten unter 
Kaufleuten über die Qualität einer Waare stets durch Schieds­
richter geschlichtet werden müssen. E r wird also von einem 
Kommittenten, der ihm nicht die Sicherheit bietet, dafs er die 
schiedsrichterliche Entscheidung anerkennen mufs oder wird, 
eine wesentlich höhere Provision als die übliche fordern 
müssen, um überhaupt für ihn arbeiten zu können.

Das Beispiel zeigt, wie man unter der Devise des Schutzes 
der wirthschaftlich Schwachen wirthscliaftlich Schwache 
schaffen würde.
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II. Fes ts te l lung des Börsenpre ises und Maklerwesen.
§ 29. Soweit bei Waaren oder Werthpapieren der Börsenpreis amt­

lich festgestellt wird, erfolgt die Feststellung sowohl für 
Kassa- wie für Zeitgeschäfte durch den Börsenvorstand.

Als Börsenpreis ist derjenige Preis festzusetzen, welcher 
nach der wirklichen Geschäftslage des Verkehrs am Börsen­
orte den gemeinen Handelswerth darstellt.

Der Börseovorstand mufs die Preisfeststellung für jeden 
einzelnen Geschäftszweig aktiven Kaufleuten, welche diesem 
Geschäftszweige angehören, übertragen. Man kann sie nur 
verpflichten, wie bisher diejenigen Preise zu notiren, welche 
gefordert, bezahlt und geboten worden sind.

§ 30. Zur Mitwirkung bei der amtlichen Feststellung des Börsen­
preises von Waaren und Werthpapieren sind aus dem Kreise 
der Vermittler besondere Hilfspersonen (Kursmakler) aus­
zuwählen, welche der Aufsicht des Börsenvorstandes unter­
stehen.

Die Unzweckmälsigkeit dieser Einrichtung wird sich bei 
§§31, 32 ergeben.

Sie werden von der Landesregierung nach Anhörung 
der Börsenorgane bestellt und entlassen. Vor Antritt ihrer 
Stellung leisten sie den Eid, dafs sie die ihnen obliegenden 
Pflichten getreu erfüllen wollen.

Damit im Publikum nicht den Börsenorganen die Ver­
antwortlichkeit für gegen ihren Rath erfolgte Anstellungen 
zugeschrieben werden könne, empfiehlt sich entweder die Sub­
stitution von „Zustimmung“ für „Anhörung“ oder die Strei­
chung der Worte: „nach Anhörung der Börsenorgane“ .

§ 31. Wird ein ohne die Vermittlung eines Kursmaklers abge­
schlossenes Geschäft in Waaren oder Werthpapieren, bei 
denen eine amtliche Feststellung des Börsenpreises erfolgt, 
nicht sofort von einer der Parteien oder dem Vermittler 
auf schriftlichem Wege zur Kenntnifs des Börsenvorstandes 
oder eines Kursmaklers gebracht, so erwächst für das Geschäft 
ein Anspruch auf Berücksichtigung bei der Preisfeststellung 
nicht und bleibt es von der Benutzung der Börsenein­
richtungen ausgeschlossen.

Ans dem Schlufssatze dieses Paragraphen geht deutlich 
hervor, in welchem Sinne der Ausdruck „G e s c h ä ft“ ge­
dacht ist. Man soll den bezeichneten Personen nicht etwa

o*
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nur den verabredeten P re is, sondern auch das Q uantum  
und sogar den K ä u fe r und V e rk ä u fe r aufgeben, wenn 
nicht das „Geschäft“ sowohl von der Notirung wie von der 
B enutzung der B ö rse n e in rich tu n g e n  ausgeschlossen wer­
den soll!

Eine solche Bestimmung d ü rfte  nicht getroffen werden, 
auch wenn ihre Durchführung praktisch überhaupt möglich 
wäre.

Die Kursmakler sollen selbst Geschäfte vermitteln dürfen; 
die vom Börsen Vorstände bestellten Notirungskommissarien 
müssen aktive Kaufleute je aus demjenigen Handelszweige 
sein, für den sie die Preise feststellen. Wenn auch voraus­
sichtlich alle übrigen Vermittler möglichst vermeiden würden, 
ihre Meldungen ihren Konkurrenten, den Kursmaklern, zu 
erstatten, so wären um so vollständiger und schneller die 
Notirungskommissarien über A rt und Umfang der Operationen 
a lle r  m it ihnen k o n k u rr ire n d e n  K a u fleu te , sofern diese 
ihre Geschäftsabschlüsse anmelden lassen müfsten, in jedem 
Augenblicke unterrichtet, jeder von ihnen somit in der Lage, 
die bei ihm in seiner amtlichen Eigenschaft einlaufende, keinem 
seiner Konkurrenten zugängliche Summe von Informationen 
in seiner Eigenschaft als Kaufmann, lediglich beschränkt durch 
die Grenzen seines Kredits, zu eigenem Nutzen zu verwerthen. 
Eine Gesetzbestimmung, die eine so exceptionell begünstigte 
Stellung eines Kaufmannes seinen Konkurrenten gegenüber zur 
unabwendbaren Folge haben würde, wäre schon deshalb ver­
werflich.

Sofern § 31 bezweckt, in eine ih re n  Konkurrenten gegen­
über gleich exceptionell begünstigte Stellung auch und be­
sonders die Kursmakler zu versetzen, würde, wie schon im 
Vorbeigehen angedeutet, d ieser Zweck aller Wahrscheinlich­
keit nach nicht erreicht werden, da es weder im Interesse 
aller übrigen Vermittler noch in dem der Käufer und Ver­
käufer läge, Geschäftsgeheimnisse, die den Notirungskom­
missarien unter allen Umständen preisgegeben wären, auch 
noch anderen Personen zu offenbaren. Wenn diese Auffassung
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richtig ist, würden die Kursmakler als solche die holle des 
fünften Rades am Wagen spielen.

Unter den gegenwärtig, wenigstens an der Stettiner Börse, 
für die Preisstellung geltenden Gebräuchen sind die No- 
tirungskommissarien berechtigt und verpflichtet, die Glaub­
würdigkeit der ihnen gemachten Preisaufgaben zu prüfen. Us 
wäre durchaus nicht empfehlenswert!!, diese Prüfung auszu- 
schliefsen.

Die alsbaldige Anmeldung jedes abgeschlossenen Geschäfts 
oder vielmehr des beim Abschlufs eines solchen bedungenen 
Preises, sofern dessen Notirung beansprucht wird, hätte nui 
dann einen Sinn, wenn es sich um die Feststellung dei 1 Leise 
für einzelne Abschnitte der Börsenzeit eines jeden Tages 
handelte. In diesem Falle wäre erforderlich, dals auf dem 
Rapport die Zeit des Geschäftsabschlusses und die Zeit der 
Aushändigung auf die Minute vermerkt würde. Wo es sich 
um solche Preisfeststellungen für kürzere Zeitabschnitte handelt, 
bedienen die Börsen sich meistens selbstthätiger Registnrungs- 
apparate.

Den Bestimmungen des § 31 gemäfs hätten nur abge­
schlossene Geschäfte, also nur bezahlte Preise, Anspruch auf 
Notirung. Es ist aber ebenso nothwendig, dals auch die am 
Schlufs des Marktes geforderten und gebotenen Preise notirt 
werden. Nicht selten kommt in diesem oder jenem Haudels- 
gegenstande an manchen Börsentagen überhaupt kein Geschäft 
zum Abschlufs.

Sollen, wie vorgeschlagen wird, die mchtgemeldeten Ge­
schäfte von der Benutzung der Börseneinrichtungen ausge­
schlossen werden, so hat der Börsenvorstand vor Zulassung 
jeder einzelnen Kündigung im Kündigungsbureau der Börse 
und jeder einzelnen Uebertragung einer solchen, vor Bewilli­
gung jedes einzelnen Antrages auf Zuweisung von axa 
toren und vor Zustellung jeder Klage an das Börsenschieds­
gericht zu untersuchen, ob das zu erfüllende Geschäft semei 
Zeit dem Börsenvorstande oder einem Kursmakler angemeldet 
worden ist. Wie das innerhalb der zu Gebote stehenden Zeit
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zu machen wäre, wissen weder die Börsenvorstände, noch 
wird irgend jemand es ihnen zu sagen wissen. Sonst stünde 
ja nichts weiter im Wege, Personen, die zur Unterhaltung der 
Börseneinrichtungen regelrnäfsig beisteuern, den Anspruch auf 
deren Benutzung folgerecht auch hinsichtlich der sehr zahl­
reichen Geschäfte zu versagen, welche, wie diejenigen m it aus­
wärtigen Kontrahenten, n ic h t „an der Börse“ geschlossen 
worden sind.

S 32- Die Kursmakler dürfen in den Geschäftszweigen, für welche 
sie bei der amtlichen Feststellung des Börsenpreises mit- 
wirken, nur insoweit für eigene Rechnung oder in eigenem 
Namen Handelsgeschäfte schliefsen oder eine Bürgschaft für 
die von ihnen vermittelten Geschäfte übernehmen, als dies 
zur Ausführung der ihnen ertheilten Aufträge nöthig ist. 
Die Gültigkeit der abgeschlossenen Geschäfte wird hierdurch 
nicht berührt.

Ueber die Vereidigung von Maklern auf die Bedingung, 
keine eigenen Geschäfte machen zu dürfen, hat die Erfahrung 
längst den Stab gebrochen. Seit die Vermittlung von Handels­
geschäften aufgehört hat ein Privilegium bestallter Makler zu 
sein, bindet in solcher Weise kein tüchtiger Vermittler sich 
ganz ohne Noth die Hände. Das Vertrauen, welches ein 
solcher seiner erprobten Zuverlässigkeit verdankt, könnte 
durch seine Vereidigung nicht verstärkt werden; was sollte 
ihn bewegen, nicht nur seine Handlungsfreiheit, sondern auch 
durch Uebernahme einer unentgeltlichen Arbeitslast die Ver- 
werthung seiner Zeit zu beschränken?

Die Kursmakler dürfen, soweit nicht die Landesregierung 
Ausnahmen zuläfst, kein sonstiges Handelsgewerbe betreiben; 
sie dürfen auch nicht zu einem Kaufmann in dem Verhältnisse 
eines Prokuristen, Handlungsbevollmächtigten oder Handlungs­
gehilfen stehen. Zu keinem Geschäfte dürfen sie die Ein­
willigung der Parteien oder deren Bevollmächtigten anders 
annehmen, als durch ausdrückliche und persönliche Erklä­
rung; es ist ihnen weder erlaubt, von Abwesenden Aufträge zu 
übernehmen, noch sich zur Vermittelung eines Unterhändlers 
zu bedienen.

§ 33- Die im Artikel 67 Absatz 2, im Artikel 71 Absatz 1 und in 
den Artikeln 72—74, 76, 79 bis 83 des Handelsgesetzbuchs 
enthaltenen Vorschriften finden auf die Kursmakler Anwen­
dung.
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Das von dem Kursmakler zu führende Tagebuch raufe 
vor dem Gebrauche Blatt für Blatt mit fortlaufenden Zahlen 
bezeichnet und dem Börsenvorstande zur Beglaubigung der 
Zahl der Blätter vorgelegt werden.

Sollte eine solche Kontrole der Tagebücher der vereidigten 
Kursmakler für nöthig gehalten werden, so wären die Polizei­
behörden die geeignetsten Organe.

Wenn ein Kursmakler stirbt oder aus dem Amt scheidet, 
ist sein Tagebuch bei dem Börsenvorstand niederzulegen.

Das Tagebuch des Kursmaklers hat keine größere Be­
deutung als das jedes anderen Vermittlers von Handelsge­
schäften. Bei Niederlegung des Tagebuchs beim Böiseu- 
vorstande erhält dieser Einsicht in die Geschäfte von Personen, 
für welche der Kursmakler solche abgeschlossen hat, was, 
namentlich wenn Konkurrenten dieser Personen dem Börsen­
vorstande angehören und in Beziehung auf noch schwebende 
Geschäfte, den Betheiligten sehr unwillkommen sein mulste.

s u  Für die Vermittelung von Börsengeschäften findet eine amt- 
§ ' liehe Bestellung von Handelsmaklern im Sinne des Artikels 66 

des Handelsgesetzbuches nicht statt. Die bisher ei folgten 
Bestellungen verlieren ihre Wirksamkeit.

Sofern ein zur Vermittelung von Börsengeschäften be­
stallter Handelsmakler einen ihm durch Entziehung der Be­
stallung zugefügten Schaden nachweist, gebahrt ihm jeden­
falls Entschädigung.

Zur Vornahme der nach den Artikeln 311, 343, 34-8, 354, 
6, 366 und 387 des Handelsgesetzbuchs durch einen 

Handelsmakler zu bewirkenden Verkäufe sind auch die Kurs­
makler sowie die sonst zur Vornahme von Verkaufen der 
bezdchneten Art oder von Versteigerungen öffentlich ei- 
mächtigten Handelsmakler befugt.

«33. Der Bundesrath ist befugt:
1 eine von den Vorschriften im § 29 Abs. 1 und ,n den 

ss 30 und 31 abweichende amtliche Feststellung des 
Börsenpreises von Waaren oder Wertpapieren für ein- 
zelne Börsen zuzulassen,

2 eine amtliche Feststellung des Börsenpreises bestimmter 
Waaren allgemein oder für einzelne Börsen vorzu­
schreiben;
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Für manche Waaren ist die Zah l der Käufer so klein, ' 
dal's diese die Geheimhaltung der bezahlten Preise, wenn 
ihnen daran liegt, erzwingen können. Bei manchen anderen 
Waaren stölst die Aufstellung einer Standardqualität auf un­
überwindliche Schwierigkeiten.

3. Bestimmungen zu erlassen, um eine Einheitlichkeit der 
Grundsätze über die den Feststellungen von Waaren- 
preisen zu Grunde zu legenden Mengen und über die 
für die Feststellung der Preise von Werthpapieren 
mafsgebenden Gebräuche herbeizuführen.

Die Befugnifs der Landesregierung zu Anordnungen der 
im Absatz 1 Ziffer 2 und 3 bezeichneten Art wird hierdurch 
nicht berührt, soweit der Bundesrath von seiner Befugnifs 
keinen Gebrauch gemacht hat.

Ger Bundesrath hat, bevor er von seiner Befuguils Ge­
brauch macht, das Gutachten des Börsenausschusses einzu­
holen; die Landesregierung darf ihre Verfügungen ohne Wei­
teres treffen. Von der Befugnifs keinen Gebrauch zu machen, 
wird der Bundesrath nur beschliefsen, wenn er, vielleicht 
sogar in Uebereinstimmung m it dem Börsenausschufs, eine 
ihm vorgeschlagene Anordnung für unzweckmäfsig hält. 
Dann steht es der Landesregierung frei, auf ihrem Gebiet 
dieselbe Anordnung oder eine noch unzweckmäfsigere einzu­
führen. Dem Bundesrath soll gewissermafsen ein Vorkaufs­
recht zustehen.

III. Zulassung von W er th pap ie ren  zum Börsenhandel .

§ 36. Die Zulassung von Werthpapieren zum Börsenhandel erfolgt 
an jeder Börse durch eine Kommission (Zulassungsstelle), von 
deren Mitgliedern mindestens der dritte Theil aus Personen 
bestehen mufs, welche sich nicht gewerbsmäfsig am Börsen­
handel mit Werthpapieren betheiligen. Im Uebrigen werden 
die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Zulassungs­
stelle sowie über die Zulässigkeit einer Beschwerde gegen 
deren Entscheidungen durch die Börsenordnungen getroffen. 
Die Zulassungsstelle ist befugt, zum Börsenhandel zugelassene 
Werthpapiere von demselben auszuschliefsen.

Die Zulassung deutscher Reichs- und Staatsanleihen 
darf nicht versagt werden.

Die Worte „Zulassung zum Börsenhandel“ mülsten durch
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„Zulassung zur amtlichen Preisnotirung“ ersetzt werden. Es 
kann nicht Aufgabe der Gesetzgebung sein, Kapitalisten, die 
nicht amtlich notirte Werthpapiere erwerben oder veräufsern 
wollen, daran zu hindern. Auch die Zulassung eines Werth- 
papieres zur amtlichen Notirung ist an und für sich keine 
Bürgschaft für dessen Sicherheit, womöglich noch weniger, 
wenn man die Zulassungsbehörde zum Theil aus nicht sach­
verständigen Personen zusammensetzt. Die Kapitalisten würden 
dann die ihnen angebotenen Sicherheiten nur noch sorgfältiger 
prüfen müssen.

§ 37. Wird von der Zulassungsstelle einer Börse der Antrag aut 
Zulassung von Werthpapieren zum Börsenhandel abgelehnt, 
so hat die Zulassungsstelle unter Angabe der Gründe den Vor­
ständen der übrigen deutschen Börsen für Werthpapiere M it­
theilung zu machen. Dabei ist anzugeben, ob die Ablehnung 
mit Rücksicht auf örtliche Verhältnisse oder aus anderen 
Gründen erfolgt ist. In letzterem Falle darf die Zulassung 
von einer anderen Börse nur mit Zustimmung derjenigen 
Stelle ertheilt werden, welche die Zulassung abgelehnt hat.

Ein Werthpapier, welches an einer Börse zugelassen und 
später von einer zweiten Börse abgelehnt worden ist, müfste 
hiernach in der Regel von jeder dritten abgelehnt werden.

Der Antragsteller hat anzugeben, ob das Gesuch um 
Zulassung bereits bei einer anderen Börse eingereicht ist 
oder gleichzeitig eingereicht wird. Ist dies der Fall, so sollen 
die Werthpapiere nur mit Zustimmung der anderen Zulassungs­
stelle zugelassen werden.

Das heilst: Wenn alle Börsen mit Ausnahme einer ein­
zigen für die Zulassung sind, genügt der Widerspruch dieser 
einen Börse, um die Zulassung an allen anderen zu ver­
hindern.

§ 38. Vor der Zulassung von Werthpapieren ist, sofern es sich 
nicht um deutsche Reichs- oder Staatsanleihen handelt, ein 
Prospekt einzureichen und zu veröffentlichen, welcher die 
für die Beurtheilung des Werthes der emzuführenden Papiere 
wesentlichen Angaben enthält.

Für Schuldverschreibungen bezüglich deren das Reich 
oder ein Bundesstaat die volle Garantie übernommen hat, 
und für Schuldverschreibungen kommunaler Körperschaften 
und kommunalständischer Kreditinstitute, sowie der unter
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staatlicher Aufsicht stehenden Pfandbriefanstalten kann die 
Landesregierung (§ i )  von dieser Verpflichtung entbinden.

§ 39. Für nicht zugelassene Werthpapiere darf eine amtliche Fest­
stellung des Preises nicht stattfinden. Geschäfte in solchen 
Werthpapieren sind von der Benutzung der Börseneinrich­
tungen ausgeschlossen und dürfen von den Kursmaklern nicht 
vermittelt werden.

Die Ausschliefsuug bestimmter Werthpapiere, von der Be­
nutzung der Börseneinrichtungen ist zwar durchführbar, wider­
spricht aber den durch regelmäl'sige Beisteuern zur Unter­
haltung jener Einrichtungen erworbenen Rechten.

§ 40. Der Bundesrath ist befugt, weitere Bestimmungen über die 
Aufgaben der Zulassungsstelle und die Voraussetzungen der 
Zulassung zu treffen.

Aufgabe der Gesetzgebung ist, die Befugnisse der Ver­
waltungsbehörden zu begrenzen. Hier sollen einer Verwaltungs­
behörde unbegrenzte gesetzgeberische Befugnisse übertragen 
werden.

§ 41. Sind in einem Prospekt, auf Grund dessen Werthpapiere 
zum Börsenhandel zugelassen sind, Angaben, welche für die 
Beurtheilung des Werthes erheblich sind, unrichtig, so haften 
diejenigen, welche den Prospekt erlassen haben, wenn sie 
die Unrichtigkeit gekannt haben oder ohne grobes Ver­
schulden hätten kennen müssen, als Gesammtschuldner jedem 
Besitzer eines solchen Werthpapiers für den Schaden, welcher 
demselben aus der von den gemachten Angaben abweichenden 
Sachlage erwächst. Das Gleiche gilt, wenn der Prospekt in 
Folge der Fortlassung wesentlicher Thatsachen unvollständig 
ist und diese Unvollständigkeit auf böslichem Verschweigen 
oder auf der böslichen Unterlassung einer ausreichenden 
Prüfung seitens derjenigen, welche den Prospekt erlassen 
haben, beruht.

Der Zweck dieser Bestimmung ist unbedingt zu billigen 
und gegen die Fassung nur einzuwenden, dafs es unnöthig 
und unzweckmäßig ist, dem Ermessen des Richters anheim­
zustellen, ob gewisse Angaben für die Beurtheilung des Werthes 
erheblich sind. Es darf vorausgesetzt werden, dafs ein Pro­
spekt andere Angaben überhaupt nicht enthalten wird. Aufser- 
dem wäre es vielleicht besser, den Ausdruck „grobes Ver­
schulden“ durch „grobe Fahrlässigkeit“ zu ersetzen.
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Die Ersatzpflicht wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
dafs der Prospekt die Angaben als von einem Dritten her- 
rührend bezeichnet.

§ 42. Die Ersatzpflicht erstreckt sich nur auf diejenigen Stücke, 
welche auf Grund des Prospektes zugelassen und von 
dem Besitzer auf Grund eines im Inlande abgeschlossenen 
Geschäfts erworben sind.

Der Ersatzpflichtige kann der Ersatzpflicht dadurch ge­
nügen, dafs er das Werthpapier gegen Erstattung des von 
dem Besitzer nachgewiesenen Erwerbspreises oder desjenigen 
Kurswerthes übernimmt, den die Werthpapiere zur Zeit der 
Einführung hatten.

„Zur Zeit der Einführung“ ist ein unbestimmter Begriff; 
was unter dem Kurswerth zur Zeit der Einführung zu ver­
stehen sei, würde nicht selten streitig sein.

Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer 
des Papiers die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Angaben des Prospekts bei dem Erwerbe kannte. Gleiches 
gilt, wenn der Besitzer des Papiers bei dem Erwerbe die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben des Pro­
spekts bei Anwendung gewöhnlicher Sorgfalt kennen mufste, 
und die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit jener Angaben 
nicht auf böswilligem Verhalten derjenigen beruht, welche 
den Prospekt erlassen haben.

Wer die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben 
bei gewöhnlicher Vorsicht erkennen mufste, sollte keinen Ersatz­
anspruch haben.

§ 43. Der Ersatzanspruch verjährt in fünf Jahren seit der Zulassung 
der Werthpapiere. Die Verjährung läuft auch gegen Minder­
jährige und bevormundete Personen, sowie gegen juristische 
Personen, denen gesetzlich die Rechte der Minderjährigen 
zustehen, ohne Zulassung der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand, jedoch mit Vorbehalt des Rückgriffs gegen die Vor­
münder und Verwalter.

§44. Eine Vereinbarung, durchweiche die nach den §§ 41—43 be­
gründete Haftung ermäfsigt oder erlassen wird, ist unwirksam.

Warum soll man denn nicht auf mögliche Rechtsansprüche 
m it rechtlicher Wirkung verzichten dürfen?

Weitergehende Ansprüche, welche nach den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen erhoben 
werden können, bleiben unberührt.
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IV. Börsen te rm inhande l .
§ 45. Als Börsentermingeschäft in Waaren oder Werthpapieren 

gelten Kauf- oder sonstige Anschaffungsgeschäfte auf eine 
festbestimmte Lieferungszeit oder mit einer festbestimmten 
Lieferungsfrist, wenn sie nach Geschäftsbedingungen ge 
schlossen werden, die von dem Börsenvorstande für den 
Terminhandel festgesetzt sind, und wenn für die an der 
betreffenden Börse geschlossenen Geschäfte solcher A rt eine 
amtliche Feststellung von Terminpreisen (§§ 29, 35) erfolgt.

Der Paragraph liefse sich besser etwa folgendem) al'sen 
fassen :

„Börsentermingeschäfte sind Verträge über den Verkauf 
und Kauf von Waaren oder Werthpapieren auf festbestimmte 
Lieferungszeit oder mit festbestimmter Lieferungsfrist, wenn 
sie unter Geschäftsbedingungen geschlossen werden, die von 
dem Vorstande einer Börse für den Terminhandel festgesetzt 
sind, und wenn für die an dieser Börse geschlossenen Verträge 
solcher A rt Terminpreise amtlich festgestellt werden.“

Die Vorlage brauchte überhaupt nicht zu sagen, dais 
Termingeschäfte Geschäfte auf Termin liefern n g sind, für welche 
Terminpreise amtlich notirt werden, wenn sie einer solchen 
Umschreibung nicht für die Zwecke eines Ausnahm egesetzes 
bedürfte, unter das sie den Terminhandel und die Termin­
händler stellen w ill, und das, wenn es zu Stande kommt, für 
die Kulturgeschichte des Deutschen Reiches eins der bemerkens- 
werthesten Dokumente sein wird.

Von den Vorschlägen der Börsen-Enquête-Kommission 
sind es die auf den Terminhandel bezüglichen, m it denen 
die K r it ik  des Handelsstandes sich am eingehendsten be­
schäftigt hat.

Dies ist, sofern es sich darum handelte, den Bundesrath 
von der Schädlichkeit jener Vorscläge zu überzeugen, ver­
lorene Mühe gewesen; der Gesetzentwurf eignet sie sich in 
allem Wesentlichen an.

§ 46. Der Bundesrath ist befugt, den Börsenterminhandel von Be­
dingungen abhängig zu machen oder in bestimmten Waaren 
oder Werthpapieren zu untersagen.
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Dies ist einer derjenigen Vorschläge, in denen dein Reichs­
tage augesonnen wird, unter Abtretung seines eigenen Gesetz­
gebungsrechts an die Exekutivgewalt diese zu beliebigen Ein­
griffen in das Selbstbestimmuugs- und Vertragsrecht der 
Verkehrtreibenden und in die naturgesetzliche Entwicklung 
des Verkehrsgetriebes ausdrücklich m it unbeschränkter Voll­
macht zu versehen, e iner V o llm a c h t, die der M andant 
ohne Zus tim m ung  des M andatars n iem als w id e rru fe n  
kann. Wie es von der Gnade der Landesregierung ab-
hängen soll, ob eine Börse existiren darf, soll es von dei 
Gnade des Bundesraths abliängeu, ob Verträge, deren Ab- 
schlufs zu erleichtern oder zu ermöglichen die Bestimmung 
der Börsen ist, an den deutschen Börsen geschlossen werden 
dürfen. Auf die Zweischneidigkeit derartiger Vollmachten ist 
schon bei § 1 hingewiesen worden. Die Uebelstände, die das 
vorgeschlagene Börsenregister verhüten soll, würde ja das 
Verbot des Terminhandels noch viel gründlicher beseitigen, 
und dafs m it dem Fanatismus, den agrarische Stimmführer 
von ihren Anhängern fordern, darauf bestanden werden würde, 
unterliegt keinem Zweifel.

Der in § 45 umschriebene Begriff des Börsenterminhandels 
erlaubt, an den Börsen Zeitgeschäfte, sofern dafür aut die amt­
liche Preisfeststellung verzichtet wird, unter allen Umständen 
zu machen. Der Gesetzentwurf weifs auch dafür Rath. Der 
Bundesrath schreibt nach § 35 2. eine amtliche Feststellung 
des Börsenpreises für die Waaren, um die es sich handelt, 
vor, und verbietet nach § 46 Abs. 1 den Terminhandel in 
diesen Waaren. Der Börsenausschufs votirt wahrscheinlich 
im Sinne des Bundesraths, der sich anderenfalls an das Votum 
nicht zu kehren braucht.

Die Lieferungsqualität des im Börsenterminhandel zu 
liefernden Getreides kann, nach Anhörung von Vertretern 
der betheiligten Erwerbszweige, von dem Bundesiath odei, 
soweit er von dieser Befugnifs keinen Gebrauch gemacht 
hat, von der Landesregierung festgestellt werden.

Die Vertheuerung des Getreides, um derentwillen das
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Börsengesetz hauptsächlich gefordert wird, g ilt der Agrarpartei 
schon seit lange als eine der wichtigsten Aufgaben der Staats­
gewalt.

Als der Fürst Bismarck neben seinen anderen Aemtern 
das des preufsischen Handelsministers bekleidete, stellten seine 
Rathgeber ihm vor, der Preis von Getreide jeder Qualität sei 
um so niedriger, je geringer die Ansprüche seien, die an die 
Qualität des an den Börsen zur Ablieferung auf Terminver­
schlüsse gelangenden Getreides gestellt werden; man brauche 
deshalb die Börsen nur zu nöthigen, diese Ansprüche zu er­
höhen, um sofort das gesammte Niveau der Getreidepreise 
zu heben. Der Handelsminister befolgte diesen Rath, unter 
anderen m it der Begründung, dafs bei dem bisher üblichen 
Mindestgewicht für die einheimische Landwirtschaft, welche 
das zum Verkauf zu stellende Getreide m it einem erheblich 
höheren Gewicht zu Markt zu bringen durchaus im Stande 
sei, der Nachtheil entstehe, dafs der Preis für schwereres Ge­
treide künstlich herabgedrückt werde. Die Vorsteher der 
Stettiner Kaufmannschaft sind hierauf bei Gelegenheit des dem 
preufsischen Landtage vorgeschlagenen Gesetzes über die Land- 
wirthschaftskammern zurückgekommen. In  einer Eingabe an 
das Abgeordnetenhaus, abgedruckt in ihrem Jahresbericht für 
1893, sagten sie:

„Zu der Zeit, als diese Behauptungen aufgestellt wurden, 
nach der Ernte von 1888, war das Gewicht des inländischen 
Getreides in der That erheblich schwerer als das in den üb­
lichen Verträgen festgesetzte Mindestgewicht. Die Aenderung 
konnte jedoch erst in Kraft treten, als der gröfsere Theil des 
laufenden Erntejahres bereits verstrichen war, und ihre Un- 
zweckmäfsigkeit stellte sich schon unmittelbar nach dessen 
Ablauf heraus. Die inländische Ernte von 1889 lieferte fast 
gar kein Getreide von dem vorgeschriebenen Mindestgewicht, 
und die Erfüllung von früher auf Lieferung abgeschlossenen 
Verträgen würde sehr schwierig geworden sein, wenn nicht 
amerikanisches und russisches Getreide in ausreichender Menge 
vorhanden gewesen wäre. Noch weniger war die inländische



Landwirthschaft im Erntejahr 1891/92 nach einer noch schlech­
teren Roggenernte im Stande, das in ihrem Namen verpfändete 
Wort einzulösen. Der inländische Roggen war bei seinem 
leichten Gewicht zur Terminlieferung überhaupt unbrauchbar 
oder nur durch sehr starke Beimengung von ausländischem 
Roggen brauchbar zu machen, und die für Lieferungswaare 
notirten Preise stellten im Wesentlichen den Werth des ver­
zollten ausländischen Roggens dar. Am Stettiner Markte 
überstieg in den zwölf Monaten vom 1. August 1891 bis 
31. Ju li 1892 der Durchschnitt der täglich für den laufenden 
Termin notirten Regulirungspreise den Durchschnitt der täglich 
notirten Locopreise um volle zehn Mark.

„Der Gedanke, dafs man durch Festsetzung eines höheren 
oder niedrigeren Mindestgewichts für die zur Erfüllung von 
Terminverschlüsseu geeignete Qualität das Preisverhältnils 
zwischen dieser und anderen Qualitäten beliebig verändern 
könne, ist für Kaufleute überhaupt unfafsbar. Wohl aber 
kann man es ihnen m it Einschlufs der Müller durch Fest­
setzung eines zu hohen Mindestgewichts erschweren, sich 
durch Termingeschäfte gegen Preisrückgänge oder Preissteige­
rungen zu versichern.“

Da die Terminverschlüsse beständig aus einem Erntejahr 
ins andere laufen, kann die periodische Festsetzung der 
Lieferungsqualität, wenn sie auf Grund der Ergebnisse einer 
Ernte erfolgt, ebenso wie in den von den Vorstehern der 
Stettiner Kaufmannschaft hervorgehobenen Fällen, durch die 
Ergebnisse der nächsten oder einer folgenden Ernte ad ab­
surdum geführt werden. Dafs es häufig geschehen wird, ist 
um so wahrscheinlicher, da bei Anhörung von Vertretern der 
betheiligten Erwerbszweige vorzugsweise auf die Vertreter 
der Landwirthschaft gehört werden w ird und diese in der 
Regel an der vorgefaßten Meinung festhalten werden, dais eine 
hohe Lieferungsqualität das allgemeine Preisniveau steigere. 
Ueber die Auswahl der zu hörenden Vertreter be te ilig te r E r­
werbszweige und über deren Vorschläge braucht, wenn der 
Bundesrath die Sache den Landesregierungen überlälst, nicht

__ 31



32

einmal das Gutachten des Börsenausschusses eingeholt zu 
werden.

Das in der Natur der Dinge begründete Recht der Börsen, 
ihre Handelsgebräuche selbständig festzusetzen, ist bis zum 
Jahre 1888 in Deutschland niemals bestritten worden, und be­
steht, obwohl es damals in Preufsen in Beziehung auf die Ge­
bräuche des Terminhandels bestritten worden ist, für die Stet­
tiner Börse jedenfalls fort, da nach dem Statut der Korpo­
ration der dortigen Kaufmannschaft deren Vorstehern gesetz­
lich obliegt, die Korporationsanstalten, zu denen in erster Linie 
die Bör°e gehört, zu verwalten und Vereinbarungen über 
Schlufszettelbedingungen und andere allgemeine Geschäftsnor- 
meu zur Förderung des Handelsverkehrs unter den bethei­
ligten Korporationsmitgliedern zu vermitteln. Es liegt aber 
auch auf der Hand, dafs die am Getreidehandel betheiligten 
Korporationsmitglieder durch ihre Erfahrung am besten be­
fähigt sind, die kontraktliche Lieferungsqualität, und zwar ein 
für allemal, so festzusetzen, dafs den Ansprüchen an dieselbe 
jede rze i t  genügt werden kann.

§ 47. Ist nach den vom Bundesrath erlassenen Bestimmungen der 
Börsenterminhandel in bestimmten Waaren oder Werthpa­
pieren unstatthaft, so ist auch ein von der Mitwirkung der 
Börsenorgane unabhängiger Terminhandel von der Börse 
ausgeschlossen, soweit er sich in den für Börsentermin­
geschäfte üblichen Formen vollzieht.

Auch dürfen für solche Geschäfte Terminpreise öffent­
lich oder in mechanisch hergestellten Preislisten (Kurszetteln) 
nicht notirt werden.

Bildete das Verbot, gewisse Preisverzeichnisse zu drucken, 
für sich allein den Gegenstand eines Gesetzvorschlages, so 
wäre dieser für sich allein genügend, die öffentliche Meinung 
zu erregen. Hier verschwindet er fast unter der Masse des 
Gleichartigen. Dafs die Uebertretung des Verbots nun aber 
auch geahndet werden müfste, ist bei Redigirung der ¡'Straf­
bestimmungen der Vorlage übersehen worden.

§ 48. W ird die Zulassung von Waaren oder Werthpapieren zum 
Börsenterminhandel verweigert oder wird die Zulassung nicht 
nachgesucht, so kann ein thatsächlich stattfindender 1 ermin-
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handel von den Börsenaufsichtsbehörden mit den in § 47 
bezeichneten Folgen untersagt werden.

Ueber die Zulassung von W aaren zum Börsenterminhandel 
tr ifft die Vorlage erst in § 49 nähere Bestimmungen. Die Zu­
lassung von Werthpapieren zum Börsenterm inhandel dürfen 
nach § 48 die Börsenaufsichtsbehörden auch für solche Werth­
papiere untersagen, die nach § 36 zum Börsen handel zuge­
lassen sind. Was hier unter den „Börsenaufsichtsbehörden“ 
verstanden werden soll, bedürfte näherer Bestimmung.

§ 49. Die Börsenorgane sind verpflichtet, vor der Zulassung von 
Waaren zum Börsenterminhandel in jedem einzelnen Falle 
Vertreter der betheiligten Erwerbszweige gutachtlich zu hören 
und das Ergebnifs dem Reichskanzler mitzutheilen. Die 
Zulassung darf erst erfolgen, nachdem der Reichskanzler er­
klärt hat, dafs er zu weiteren Ermittelungen keine Veran­
lassung finde.

Die Fassung der Bestimmung läfst die Auslegung zu, 
dafs sie auch für Waaren gelten soll, in denen schon vor und 
bis zur Emanation des Gesetzes ein Börsenterminhandel statt­
gefunden hat. Unter den gehörten Vertretern der betheiligten 
Gewerbezweige würden sich in der Regel einige finden, die 
ihre Gutachten gegen die Zulassung jener Waaren abgäben, 
und es stände bei dem Reichskanzler, gerade diese Gutachten 
zu berücksichtigen, also auch einen schon bestehenden Termin­
handel zu untersagen, ohne dafs auch nur, wie bei allgemeinen 
Verboten eines bestimmten Terminhandels, zuvor der Börsen- 
ausschufs gehört zu werden brauchte.

Der Gesetzentwurf stellt somit in das Belieben des 
Reichskanzlers, den Terminhandel in irgend einer Waare an 
der einen Börse zuzulassen, an der anderen zu verbieten, — 
in das Belieben des Bundesraths, ihn, wo der Reichskanzler 
ihn zugelassen hat, allgemein zu verbieten, — in das Belieben 
der Landesregierung, eine Börse, an der dem Verbot zuwider­
gehandelt wird, ganz aufzuheben.

§ 50. Bei dem Börsenterminhandel in Waaren geräth der Verkäufer, 
sofern er nach erfolgter Kündigung eine unkontraktliche 
Waare liefert, in Erfüllungsverzug, auch wenn die Lieferungs­
frist noch nicht abgelaufen war.

3
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Eine entgegengesetzte Vereinbarung ist nichtig.

Dies ist nicht sinngemäfs ausgedrückt. Eine unkontrakt­
liche Waare kann überhaupt nicht geliefert werden. Gemeint 
ist: “ sofern die zur Erfüllung des Vertrages dargebotene Waare 
sich als unkontraktlich erweist“ .

Wenn die Bestimmung angenommen wird, mufs die De­
finition des Börsenterminhandels in Waaren im § 45 unbedingt 
geändert werden. Die Lieferfrist endet dann n ic h t m it einer 
festbestimmten Zeit, sondern vor Ablauf dieser Zeit in dem 
Augenblicke, in welchem der Verkäufer eine Waare, die er 
entweder für kontraktlich hält oder dafür zu halten vorgibt, 
zur Erfüllung des Vertrages darbietet. Das Dafürhalten des 
Verkäufers ist aber für die Kontraktlichkeit der Waare 
nicht mafsgebend; hält der Käufer, oder vielmehr der letzte 
Empfänger der Anmeldung, die Waare für unkontraktlich, 
oder glaubt er, dafs sie von vereidigten kaufmännischen Sach­
verständigen für unkontraktlich gehalten werden wird, so be­
antragt er deren Entscheidung. Erst wenn diese gefällt ist, 
weifs der Verkäufer, ob die Waare die ausbedungene Lieferungs­
qualität hat oder nicht. Auch dann ist er, wenn es sich um 
Getreide handelt, meistens noch nicht sicher, ob das darge­
botene Getreide das vertragsmäfsige Gewicht, wie zur Zeit der 
Anmeldung, auch zur Zeit der Ablieferung haben wird, da 
dieses Gewicht in der Zwischenzeit durch Witterungseinflüsse, 
also unabhängig von seinem Willen, vermindert werden kann. 
Die Entscheidungen der vereidigten Sachverständigen über 
Lieferungsqualität weichen nicht selten von einander ab, und 
bisweilen hält sogar ein und derselbe Sachverständige eine 
und dieselbe Waare einmal für kontraktlich, ein anderes Mal 
für unkontraktlich. Es kommt daher vor, dafs eine Waare, 
die zu einer Zeit als kontraktlich in Empfang genommen 
werden mufste, zu einer anderen Zeit nicht als kontraktlich 
geliefert werden kann. Dies sind aber Uebelstände, wie sie 
in der Unvollkommenheit menschlicher Einrichtungen über­
haupt begründet sind, und eine Maschine zum Taxiren hat
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man noch nicht erfunden. Die Hauptsache ist, Käufer und 
Verkäufer w issen bei Abschlufs des Vertrages, dals dessen 
Gegenstand eine Waare ist, über deren Vertragsmäfsigkeit zur 
Zeit der Ankündigung keinem von ihnen, sondern den ihnen 
zugewiesenen vereidigten Sachverständigen die endgültige Ent­
scheidung zusteht; sie w o lle n  also gerade eine solche Waare 
zum Gegenstände des Vertrages machen.

Ebensowenig wie das Vorstehende ist bei dem Vorschläge 
bedacht worden, dal's bei Abschlufs des Vertrages weder der 
Käufer weifs, wer ihm seiner Zeit die Waare liefern, noch der 
Verkäufer, wer sie empfangen wird; dals eine Anmeldung in 
der Regel durch viele Hände geht, keiner von denen, die sie 
weitergeben, die Waare vorher prüfen kann, jeder von ihnen 
aber trotzdem seinem Käufer gegenüber in Erfüllungsverzug 
gerathen würde, wenn sie sich als unkontraktlich erweist.

§ 51. Bei jedem zur Führung des Handelsregisters zuständigen 
Gerichte ist je ein Börsenregister für Waaren und für Werth- 
papiere zu führen. Die Landesregierung kann die Führung 
des Registers für die Bezirke mehrerer Gerichte einem der­
selben übertragen.

Das Börsenregister soll nicht für Waaren und Werth­
papiere, sondern für Personen geführt werden, welche sich die 
Möglichkeit sichern wollen, rechtsgültige Termin vertrage über 
Waaren und Werthpapiere abzuschliefsen.

§52. In das Börsenregister werden nach Namen, Vornamen, Stand 
und Wohnort die Personen eingetragen, die sich an Börsen­
termingeschäften in Waaren oder Werthpapieren betheiligen 
wollen. Betrifft die Eintragung eine Handelsgesellschaft oder 
juristische Person, so ist ihre Firma oder ihr Name, sowie 
der Ort, wo sie ihren Sitz hat, einzutragen.

In  das Börsenregister sollen nicht „die Personen“ sondern 
„Personen“ eingetragen werden, die sich an Börsentermin­
geschäften betheiligen wollen. Der Unterschied ist sehr 
wesentlich.

Die Eintragung erfolgt in dem Register des Bezirks, in 
welchem der Einzutragende seine gewerbliche Niederlassung 
oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat.

3*
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Im Falle einer Verlegung der Niederlassung oder des Wohn­
sitzes wird die Eintragung unter Löschung in dem Register 
des bisherigen Bezirks in das Register des neuen Bezirks 
gebührenfrei übertragen.

§ 53. Das Börsenregister ist öffentlich. Die Einsicht desselben ist 
während der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden ge­
stattet. Auch kann von den Eintragungen gegen Erlegung 
der Kosten eine Abschrift gefordert werden, die auf Ver­
langen zu beglaubigen ist.

§ 54. Vor der Eintragung in ein Börsenregister ist eine Eintra­
gungsgebühr von einhundertfünfzig Mark zu entrichten.

Für jedes folgende Kalenderjahr, während dessen die 
Eintragung bestehen soll, ist eine Erhaltungsgebühr von je 
fünfundzwanzig Mark zu zahlen.

Im  Falle eines Verbots des Terminhandels hätten die Ein­
getragenen billigerweise Anspruch auf Rückerstattung eines 
angemessenen Theiles der gezahlten Gebühren.

Die Gebühren fliefsen, insoweit die Landesregierungen 
nicht ein Anderes bestimmen, den Landeskassen zu.

§ 55. Den Antrag auf Eintragung hat der Einzutragende oder, falls 
er sich durch Verträge nicht verpflichten kann, sein gesetz­
licher Vertreter zu stellen.

Kinder unter väterlicher Gewalt und Ehefrauen, die 
nicht Handelsfrauen sind, bedürfen der Genehmigung des 
Vaters oder Ehemannes.

Der gesetzliche Vertreter einer unter Vormundschaft 
oder Pflegschaft (Kuratel) stehenden Person bedarf der 
Genehmigung der Vormundschaftsbehörde.

§ 56. Der Antrag ist bei dem Gerichte, bei welchem das Börsen­
register geführt wird, mündlich zu Protokoll zu stellen oder 
schriftlich einzureichen.

Schriftliche Anträge müssen gerichtlich oder notariell 
aufgenommen oder beglaubigt sein.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf eine 
etwa erforderliche Genehmigung (§ 35) Anwendung.

Anträge und Erklärungen öffentlicher Behörden bedürfen, 
wenn sie vorschriftsmäfsig unterschrieben und untersiegelt 
sind, keiner Beglaubigung.

§ 57. Der Antrag auf Eintragung soll die Erklärung enthalten, dafs 
der Einzutragende Börsentermingeschäfte in Waaren oder 
Werthpapieren eingehen wolle.

Der Einzutragende braucht zur Zeit der Eintragung noch 
nicht willens zu sein, Börsentermingeschäfte zu machen.
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Er braucht nur die Fähigkeit erwerben zu wollen, sich durch 
Verträge über Termingeschäfte, falls er solche abschliefsen 
w ill, rechtsverbindlich zu verpflichten. Er kann sich auch, 
wie bei § 28 ausgeführt, lediglich die Fähigkeit sichern wollen, 
sich vertragsmäfsig schiedsrichterlicher Entscheidung rechts­
verbindlich zu unterwerfen.

§ 58. Der Antrag auf Eintragung in das Waarenregister kann auf 
bestimmte Geschäftszweige beschränkt werden. Auf Antrag 
ist gebührenfrei die Eintragung auf weitere Geschäfte aus- 
zudehnen oder die eingetragene Beschränkung zu löschen; 
auf einen solchen Antrag finden die Bestimmungen der 
§§ 55> 56 entsprechende Anwendung.

§ 59. Die erfolgte Eintragung ist von dem Gerichte ohne Verzug 
ihrem ganzen Inhalte nach auf Kosten des Eingetragenen 
im Reichsanzeiger sowie in denjenigen öffentlichen Blättern 
bekannt zu machen, welche gemäfs Art. 14 H.G.B. für die 
Veröffentlichung der in das Handelsregister aufgenommenen 
Eintragungen bestimmt sind.

§ 60. Die Löschung der Eintragung erfolgt gebührenfrei auf Antrag 
des Eingetragenen oder seines gesetzlichen Vertreters am 
Schlüsse des Jahres, in welchem der Löschungsantrag ge­
stellt ist. Für Kinder unter väterlicher Gewalt und für Ehe­
frauen, welche nicht Handelsfrauen sind, genügt der Antrag 
des Vaters oder Ehemannes.

Der Löschungsantrag ist bei dem Gerichte mündlich 
zu Protokoll zu stellen oder in gerichtlicher oder notarieller 
Beglaubigung einzureichen. Die Vorschrift im § 56 Abs. 4 
findet entsprechende Anwendung.

§ 61. Eine Eintragung, die nicht nach den Vorschriften des § 55 
erfolgt ist, wird, wenn der Mangel nicht inzwischen beseitigt 
ist, von amtswegen gelöscht.

Am Schlufse des Kalenderjahres wird eine Eintragung 
von amtswegen gelöscht, wenn die Erhaltungsgebühr für das 
nächstfolgende Jahr nicht bis zum Ende des vorletzten 
Monats des laufenden Jahres eingezahlt ist.

§ 62. Jedes Gericht hat nach Beginn des Kalenderjahres eine 
Liste derjenigen Personen aufzustellen, deren Eintragungen 
am 1. Januar noch in Kraft bestanden.

Das Gericht für den Bezirk der Stadt Berlin, an welches 
die übrigen Gerichte ihre Listen bis zum 31. Januar jedes 
Jahres einzusenden haben, stellt nach deren Eingang unver­
züglich eine Gesammtliste auf und macht sie durch den 
Reichsanzeiger bekannt.
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§ 63. Durch ein Börsentermingeschäft in einem Geschäftszweige, 
für welchen nicht beide Parteien zur Zeit des Geschäftsab­
schlusses in einem Börsenregister eingetragen sind, wird ein 
Schuldverhältnifs nicht begründet.

Das Gleiche gilt von der Ertheilung und Uebernahme 
von Aufträgen sowie von der Vereinigung zum Abschlüsse 
von Börsentermingeschäften.

Die Unwirksamkeit erstreckt sich auf die bestellten 
Sicherheiten und die abgegebenen Schuldanerkenntnisse.

Eine Rückforderung dessen, was bei oder nach völliger 
Abwickelung des Geschäfts zu Erfüllung seiner geleistet 
worden ist, findet nicht statt.

§ 64. Wer den Vorschriften des § 55 zuwider eingetragen worden 
ist, gilt nur dann als eingetragen, wenn der Mangel zur 
Zeit des Geschäftsabschlusses dem andern Theile nicht be­
kannt war.

Wer trotz erfolgter Löschung im Börsenregister noch in 
der Gesammtliste (§ 62) aufgeführt ist, gilt als eingetragen, 
sofern nicht zur Zeit des Geschäftsabschlusses der andere 
Theil von der bewirkten Löschung Kenntnifs hatte.

Das Gleiche gilt bis zum Ablauf eines Monats seit der 
Veröffentlichung der Gesammtliste von denjenigen Personen, 
welche in dieser Liste in Folge der Löschung nicht wieder 
aufgeführt sind.

§ 65. Die Bestimmungen des § 63 finden auch dann Anwendung, 
wenn das Geschäft im Auslande geschlossen oder zu er­
füllen ist.

In Ansehung von Personen, welche im Inl^nde weder 
einen Wohnsitz noch eine gewerbliche Niederlassung haben, 
ist die Eintragung in das Börsenregister zur Wirksamkeit des 
Geschäfts nicht erforderlich.

Hat nur eine der Parteien im Inlande einen Wohnsitz 
oder eine gewerbliche Niederlassung, so ist auch die Ein­
tragung dieser Parteien in das Börsenregister nicht erforderlich, 
sofern das Geschäft zu ihrem Gewerbebetriebe gehört.

§ 66. Gegen Ansprüche aus Börsentermingeschäften sowie aus der 
Ertheilung und Uebernahme von Aufträgen und aus der 
Vereinigung zum Abschlufse von Börsentermingeschäften kann 
von demjenigen, welcher zur Zeit der Eingehung des Ge­
schäfts in dem Börsenregister für den betreffenden Geschäfts­
zweig eingetragen war, sowie von demjenigen, dessen Ein­
tragung nach den vorstehenden Bestimmungen (§ 65 Absatz 2 
und 3O zur Wirksamkeit des Geschäfts nicht erforderlich war, 
ein Einwand nicht darauf gegründet werden, Jafs die Er­
füllung durch Lieferung der Waaren oder Werthpapiere ver- 
tragsmäfsig ausgeschlossen war.
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Zu §§ 63 und 66.
Ein und derselbe Vertrag, in einer bestimmten Form 

geschlossen, ist unter allen Umständen rechtsgültig, wenn 
beide Kontrahenten dem Gericht erklärt haben, dafs jeder 
von ihnen Verträge in jener Form schliefsen w ill, und unter 
allen Umständen rechtsungültig, wenn sie es nicht gethan haben. 
Die Annahme dieses Grundsatzes wäre für das deutsche Zivil- 
recht der Beginn einer neuen Zeitrechnung, und man dürfte 
gespannt sein, wie sich Rechtslehrer, Moralphilosophen und 
Geschichtschreiber damit abfinden würden. Die Wirkung, 
um derentwillen eine der sichersten Grundlagen der bürger­
lichen Gesellschaft angetastet werden soll, wäre eine der be­
absichtigten entgegengesetzte; die Zahl der Terminspekulanten 
würde nicht vermindert, sondern vermehrt. Ohne Noth würde 
sich niemand in das Börsenregister eintragen lassen, dieses mit­
hin lediglich die Namen von Personen enthalten, mit denen man 
jetzt in der Regel keine Termingeschäfte macht, weil man sie 
für fähig hält, im Fall des Verlustes zu erklären, dafs sie nur 
haben spielen wollen.

Die gerichtlichen Entscheidungen über Ansprüche aus 
Differenzgeschäften sind allgemein bekannt, und der Kom­
missionär erkundigt sich vor Annahme des Auftrages zu 
einem Termingeschäft möglichst genau nicht nur nach den 
Mitteln, sondern auch nach der Denkungsart des Auftraggebers.

Hätte das Register im Frühjahr 1895 bestanden, so wäre 
keiner von den Gutsbesitzern, welche damals Terminspeku- 
lationen unternommen haben und sich den ihnen aus deren 
Fehlschlagen erwachsenen Verpflichtungen fas t ohne Aus­
nahme nicht entzogen zu haben scheinen, genöthigt gewesen, 
seinen Willen öffentlich zu bekunden; verschiedene andere Per­
sonen aus allen möglichen Berufskreisen hätten aber die 
Möglichkeit erhalten und wahrscheinlich benutzt, solche Spe­
kulationen zu unternehmen. Sollte übrigens ein nichtregistrirter 
Differenzschuldner in Versuchung kommen, den Gläubiger auf 
§ 63 des Börsengesetzes zu verweisen, so würde er, wenn er
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dann vor ein unabhängiges Ehrengericht geladen werden 
könnte, es sich zweimal überlegen.

V. K om m iss ionsgeschä ft.

§ 67. Die Bestimmungen des Art. 376 des Handelsgesetzbuches 
werden durch die Bestimmungen der §§ 68—70 ersetzt.

Art. 376 des Handelsgesetzbuches lautet: „Bei der Kom­
mission zum Einkäufe oder zum Verkaufe von Waaren, 
Wechseln oder Werthpapieren, welche einen Börsenpreis oder 
Marktpreis haben, ist der Kommissionär, wenn der Kom­
mittent nicht ein Anderes bestimmt hat, befugt, das Gut, 
welches er einkaufen soll, selbst als Verkäufer zu liefern, 
oder das Gut, welches er zu verkaufen beauftragt ist, als 
Käufer für sich zu behalten.

In diesem Fall ist die Pflicht des Kommissionärs, Rechen­
schaft über die Abscliliefsung des Kaufes oder Verkaufes zu 
geben, auf den Nachweis beschränkt, dafs bei dem berechneten 
Preise der Börsenpreis oder Marktpreis zur Zeit der Aus­
führung des Auftrages eingehalten ist. E r ist zu der ge­
wöhnlichen Provision berechtigt und kann die bei Kom­
missionsgeschäften sonst regelmäfsig vorkommenden Unkosten 
berechnen. Macht der Kommissionär nicht zugleich m it der 
Anzeige über die Ausführung des Auftrages eine andere Per­
son als Käufer oder Verkäufer namhaft, so ist der Kommittent 
befugt, den Kommissionär selbst als Käufer oder Verkäufer in 
Anspruch zu nehmen.“

§ 68. Bei der Kommission zum Einkauf oder zum Verkauf von 
Waaren, welche einen Börsen- oder Marktpreis haben, und 
von Werthpapieren, bei denen ein Börsen- oder Marktpreis 
amtlich festgestellt wird, kann der Auftrag, wenn der Kom­
mittent nicht ein Anderes bestimmthat, von dem Kommissionär 
dadurch ausgeführt werden, dafs er das Gut, welches er ein­
kaufen soll, selbst als Verkäufer liefert, oder das Gut, welches 
er zu verkaufen beauftragt ist, selbst als Käufer übernimmt.

Im Falle einer solchen Ausführung des Auftrages ist die 
Pflicht des Kommissionärs, Rechenschaft über die Ab- 
schliefsung des Kaufs oder Verkaufs zu geben, auf den Nach­
weis beschränkt, dafs bei dem berechneten Preise der zur 
Zeit der Ausführung des Auftrags bestehende Börsen- oder
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Marktpreis eingehalten ist. Als Zeit der Ausführung gilt der 
Zeitpunkt, in welchem der Kommissionär die Anzeige von 
der Ausführung behufs der Absendung an den Kommittenten 
abgegeben hat.

Der vorstehende Satz läfst aufser Acht, dafs zwischen 
dem Zeitpunkte, in dem der Kommissionär den Auftrag aus­
führt, und demjenigen, in dem er die Anzeige aufgehen kann, 
immer eine Zwischenzeit und häufig, bei starkem Andrange 
zur Aufgabestelle, eine erhebliche Zwischenzeit liegt, innerhalb 
deren sich der Preis sehr verändert haben kann.

Ist bei einem Aufträge, der während der Börsen- oder 
Marktzeit auszuführen war, die Ausführungsanzeige erst nach 
dem Schlüsse der Börse oder des Marktes zur Absendung 
abgegeben, so darf der berechnete Preis für den Kommitten­
ten nicht ungünstiger sein als der Preis, der am Schlüsse der 
Börse oder des Marktes bestand. Wenn seit der Ertheilung 
des Auftrages verschiedene Börsen- oder Marktpreise während 
der Börsen- oder Marktzeit bestanden haben, so darf auch 
von dem mittleren Preise, welcher sich aus der Vergleichung 
dieser Preise ergiebt, nicht zu Ungunsten des Kommittenten 
abgewichen werden. Werden nach den Einrichtungen einer 
Börse oder eines Marktes innerhalb derselben Börsen- oder 
Marktzeit zu mehreren Malen einheitliche Preise festgestellt, 
so sind für die Feststellung des mittleren Preises lediglich 
diese Preise heranzuziehen.

Es müfste hier jedenfalls heifsen:
„Is t bei einem Aufträge, für dessen Ausführung eine be­

stimmte Zeit vorgeschrieben und der vor Beginn dieser Zeit 
in die Hände des Beauftragten gelangt ist etc.“ Ist der Auf­
trag ihm erst während dieser Zeit zugegangen, so können nicht 
Preise berücksichtigt werden sollen, die vorher gegolten haben. 
Ebenso ist der Ausdruck „seit der Ertheilung des Auftrages“ 
der Aenderung bedürftig.

E in h e it lic h e  Preise werden überhaupt nicht festgestellt; 
man notirt in jedem Falle alle ermittelten Preise, die während 
der bestimmten Zeit bezahlt worden und am Schilds der­
selben gefordert und geboten sind.

§ 69. Auch im Falle der Ausführung dieses Auftrages durch Selbst­
eintritt (§ 68) mufs der Kommissionär, wenn er bei An­
wendung pflichtmäfsiger Sorgfalt den Auftrag zu einem
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günstigeren als dem nach § 68 sich ergebenden Preise aus­
führen konnte, dem Kommittenten den günstigeren Preis in 
Rechnung stellen.

Wie reimt sich dies m it § 68 Abs. 2? Hier soll ja  nun 
wieder die Pflicht des Kommissionärs n ic h t auf den Nach­
weis beschränkt sein, dafs er den zeitigen Börsenpreis berechnet 
hat. Und wie soll festgestellt werden, dafs er einen günstigeren 
Preis hätte bedingen können?

Hat der Kommissionär vor Absendung der Ausführungs- 
anzeige aus Anlafs des ertheilten Auftrages an der Börse 
oder am Markte ein Geschäft mit einem Dritten abge­
schlossen, so darf er dem Kommittenten keinen ungünstigeren 
als den hierbei vereinbarten Preis berechnen.

Hier ist derselbe Widerspruch gegen § 68 Abs. 2 und die­
selbe Unmöglichkeit, den supponirten Thatbestand zu erweisen; 
denn es handelt sich um den Nachweis, dafs der Kommissionär 
irgend eins von den vielleicht sehr zahlreichen Geschäften, 
die er zwischen Empfang des Auftrags und Ausführungs­
anzeige gemacht, aus Anlafs dieses speziellen Auftrages ge­
macht hat. Häufig wird überdies der Kommissionär ein Ge­
schäft m it einem Dritten allerdings aus Anlafs des Auftrages, 
aber nicht behufs dessen Ausführung abschliefsen. Ein Kom­
missionär erhält von einem Geschäftsfreunde, den er als gut 
unterrichtet kennt, einen Auftrag zum Verkauf von Getreide 
auf Terminlieferung und führt ihn aus. Noch ehe er die Aus- 
führungsanzeige abfertigen kann, wird ihm ein besserer Preis 
geboten und er verkauft dazu für eigene Rechnung, bes tim m t 
durch die aus dem Aufträge hervorgehende Meinung seines 
Geschäftsfreundes. Liefse sich der Zusammenhang feststellen, 
so würde der Richter nach dem Buchstaben des § 69 dem 
Kommittenten den besseren Preis zusprechen müssen.

Unter Umständen wäre der Richter durch den Buchstaben 
des § 69 sogar genöthigt, noch viel weiter zu gehen. Ein 
Kommissionär w ird zum Ankauf von Getreide auf einen Ter­
min beauftragt und meldet die Ausführung zum laufenden 
Terminpreise, deckt sich aber nicht durch Ankauf auf Termin­
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verschiffende oder schwimmende Ladung Getreide, die ihm 
an der Börse angeboten wird. Wenn alles gu t geht, tr ifft 
dieses Getreide zum Termin in Berlin ein und stellt sich 
billiger als der dem Kommittenten berechnete Preis. Das 
Deckungsgeschäft ist an der Börse m it einem Dritten, ist aus 
Anlafs des ertheilten Auftrages und zu einem günstigeren 
Preise abgeschlossen; wird dies dem Richter glaubwürdig 
gemacht, so mufs er dem Kommittenten den Anspruch auf 
den billigeren Preis zuerkennen.

Die vorstehenden Bestimmungen können nicht durch 
Vertrag abgeändert werden.

Warum sie es nicht können sollen, ist eins von den vielen 
Räthseln, die der Gesetzentwurf der Rechtswissenschaft aufgibt.

s 70. Der Kommissionär; der das Gut selbst als Verkäufer liefert 
oder als Käufer übernimmt, ist zu der gewöhnlichen Provision 
berechtigt und kann die bei Kommissionsgeschäften sonst 
regelmäfsig vorkommenden Unkosten berechnen.

§ 71. Erklärt der Kommissionär bei der Anzeige von der Aus­
führung des Auftrages nicht ausdrücklich, dafs er selbst ein- 
treten wolle, so gilt dies als Erklärung, dafs die Ausführung 
durch Abschlufs des Geschäfts mit einem Dritten für Rech­
nung des Kommittenten erfolgt sei.

Es ist jetzt allgemein gebräuchlich, dafs der Kommissionär, 
wenn nichts Anderes verabredet wird, als Selbstkäufer oder 
Selbstverkäufer g ilt; § 71 kehrt dieses Verhältnils um und 
berechtigt den Kommissionär, sofern seine Gewährleistung für 
den Dritten gefordert wird, neben der üblichen Provision 
auch Delcredere zu berechnen. Praktisch hätte die Bestimmung 
nur die Wirkung, dafs der Kommissionär, wenn er wie üblich 
selbst eintreten w ill, in jeder Ausführungsanzeige für ein 
Wort mehr Telegraphen gebühren bezahlen mülste.

Eine Vereinbarung zwischen dem Kommittenten und 
dem Kommissionär, dafs die Erklärung darüber, ob der Auf­
trag durch Selbsteintritt oder durch Abschlufs mit einem
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Dritten erledigt sei, über den Tag der Ausführungsanzeige 
hinaus aufgeschoben werden dürfe, ist ungültig.

Auch hier g ilt das zu § 69 Abs. 3 Bemerkte.

Auch wenn der Auftrag als durch Abschlufs des Ge­
schäfts mit einem Dritten ausgeführt gilt, haftet der Kom­
missionär, falls er nicht zugleich mit der Anzeige der Aus­
führung den Dritten namhaft macht, für die Erfüllung des 
Geschäfts.

Das heilst, wenn der Kommittent weder m it einem An­
deren als dem Kommissionär kontrahiren, noch dem Letzteren 
neben der üblichen Provision Delcredere zahlen w ill, darf er 
nicht unterlassen, bei Ertheilung jedes einzelnen Auftrages 
den Selbsteintritt des Kommissionärs ausdrücklich zur Be­
dingung zu machen.

VI. St ra f -  und Sch lu fsbes t immungen.

§ 72. Wer aufser dem Falle des Art. 249 d Ziffer 2 des Handels­
gesetzbuchs in betrügerischer Absicht auf Täuschung berech­
nete Mittel anwendet, um auf den Börsenpreis von Waaren 
oder Werthpapieren einzuwirken, wird mit Gefängnifs bis zu 
einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe bis zu Zehntausend 
Mark bestraft. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden.

Artike l 249 d 2 des Aktiengesetzes vom 18. Juli 1884 
(nicht des Handelsgesetzbuches) verordnet, dafs m it Gefängnifs 
bis zu einem Jahre und zugleich m it Geldstrafe bis zu zehn­
tausend Mark bestraft wird, wer in betrügerischer Absicht 
auf Täuschung berechnete M ittel anwendet, um auf den Kurs 
von Aktien einzuwirken.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt aus- 
schliefslich Geldstrafe ein.

§ 73. Wer gewohnheitsmäfsig und in gewinnsüchtiger Absicht 
Andere unter Ausbeutung ihrer Unerfahrenheit oder ihres 
Leichtsinns zu Börsenspekulationsgeschäften verleitet, welche 
nicht zu ihrem Gewerbebetriebe gehören, wird mit Gefäng­
nifs und zugleich mit Geldstrafe bis zu Fünfzehntausend Mark 
bestraft. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren­
rechte erkannt werden.

Bichtig ausgedrückt, müfste dies lieifsen: „Wer gewöhn- 
heitsmäfsig und in gewinnsüchtiger Absicht die G ew inn-
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su e lit Unerfahrener oder Leichtsinniger ausbeutet, um sie zu 
Börsenspekulationsgeschäften zu verleiten, welche nicht zu 
ihrem Geschäftsbetriebe gehören.“

Es würde hiernach Sache des Strafrichters sein, fest­
zustellen, ob der Verleitete unerfahren oder leichtsinnig ist. 
Im Ermessen des Richters stände es, sich m it der eigenen 
Versicherung des Verleiteten zu begnügen, dafs er unerfahren 
oder leichtsinnig ist, oder dafür Zeugnisse glaubwürdiger 
Sachverständiger zu verlangen. Dagegen hätte der Richter 
weder zu fragen, ob dem Verleiten die Unerfahrenheit oder 
der Leichtsinn des Verleiteten bekannt war, noch ob der 
Letztere das Geschäft unter der reservatio mentalis abge­
schlossen hat, im Fall des Verlustes den Einwand zu erheben, 
dafs er unerfahren oder leichtsinnig sei.

Der Kommissionär wird demnach den Auftrag zu einem 
Börsenspekulationsgeschäft nicht unter allen Umständen schon 
ausführen dürfen, sofern nur er selbst und der Auftraggeber 
in das Börsenregister eingetragen ist. Der Letztere ist dann 
zwar für die Differenzen zivilrechtlich haftbar, braucht aber, 
wenn er in der Lage ist, seine Unerfahrenheit oder seinen 
Leichtsinn zu behaupten, und seinem Charakter nach dazu 
fähig ist, dies nur anzudeuten, um sich der Zahlung zu ent­
ziehen.

§ 74. Ein Kommissionär, welcher, um sich oder einem Dritten 
einen Vermögensvortheil zu verschaffen,

1. das Vermögen des Kommittenten dadurch beschädigt, 
dafs er hinsichtlich eines abzuschliefsenden Geschäfts 
wider besseres Wissen unrichtigen Rath oder unrichtige 
Auskunft ertheilt, oder

2. bei der Ausführung eines Auftrages oder bei der Ab­
wickelung -eines Geschäfts absichtlich zum Nachtheil 
des Kommittenten handelt,

wird mit Gefängnjfs bestraft. Neben der Gefängnifsstrafe 
kann auf Geldstrafe bis zu Dreitausend Mark sowie auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Sind mildernde 
Umstände vorhanden, so kann ausschliefslich auf die Geld­
strafe erkannt werden.

Der Versuch ist strafbar in den Fällen der Ziffer 1. 

Der Inhalt dieser Bestimmung deckt sich unter Ziffer 1
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vollständig m it dem des § 263 des Strafgesetzbuches und bildet 
nur in Beziehung auf Ziffer 2 eine Ergänzung von § 266 Str.G.B.

§ 75. Die in dem II., IV. und V. Abschnitte sowie im § 72 bezüg­
lich der Werthpapiere getroffenen Bestimmungen gelten auch 
für Wechsel und ausländische Geldsorten.

§ 76. Die in den §§ 30 bis 34 enthaltenen Vorschriften treten m it 
dem x. Januar 1897 in Kraft.

Im Uebrigen tritt dieses Gesetz mit dem . . . .  in Kraft.

Abgesehen von den wenigen theils unbedingt, theils be­
dingt gutzuheifsenden Vorschlägen wäre es beklagenswerth, 
wenn ein Gesetz im Geiste des vorliegenden Entwurfs jemals  
in Kraft träte.

D ru c k  von  Leouhu rd  S ira io n  in  B e r lin  SW.


